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A Zum Akkreditierungsverfahren 

Studiengang Beantragte 

Qualitätssiegel 

Vorhergehende 

Akkreditierung 

Beteiligte 

FA1 

Ba Elektro- und Informationstech-

nik 

AR2 ASIIN 

28.3.2014 – 

30.9.2019 

02 

Ba Mechatronik AR ASIIN 

28.3.2014 – 

30.9.2019 

01, 02 

Ba Wirtschaftsingenieurwesen 

Elektrotechnik / Mechatronik 

AR ASIIN 

28.3.2014 – 

30.9.2019 

01, 02, 06 

Master Electrical Engineering AR ASIIN 

28.3.2014 – 

30.9.2019 

02 

Master Technisches Innovations- 

und Produktmanagement 

AR – 01, 02, 06 

Vertragsschluss: 20.12.2017 

Antragsunterlagen wurden eingereicht am: 18.12.2018 

Auditdatum: 18.01.2019 

am Standort: Kempten 

Gutachtergruppe:  

Dominik Kubon, Bachelorstudierender an der RWTH Aachen; 

Prof. Dr. Otto Iancu, Hochschule Karlsruhe; 

Prof. Dr. Christian Opitz, Zeppelin-Universität Friedrichshafen 

                                                      
1 FA: Fachausschuss für folgende Fachgebiete: FA 01 - Maschinenbau/Verfahrenstechnik; FA 02 - Elektro-/In-

formationstechnik; FA 06 – Wirtschaftsingenieurwesen 
2 AR: Siegel der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland 
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Dr. Alfred Schulte, Robert Bosch GmbH; 

Prof. Dr. Norbert Wißing, Fachhochschule Dortmund 

Vertreter der Geschäftsstelle: Dr. Siegfried Hermes 

Entscheidungsgremium: Akkreditierungskommission für Studiengänge 

Angewendete Kriterien:  

European Standards and Guidelines i.d.F. vom 15.05.2015 

Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen und die Systemakkreditierung des 

Akkreditierungsrates i.d.F. vom 20.02.2013 

 

Zur besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, weibliche und männliche Personenbezeich-

nungen im vorliegenden Bericht aufzuführen. In allen Fällen geschlechterspezifischer Be-

zeichnungen sind sowohl Frauen als auch Männer gemeint. 
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B Steckbrief der Studiengänge 

a) Be-
zeichnung 

Abschluss-
grad (Origi-
nalsprache 
/ englische 
Überset-
zung) 

b) Vertie-
fungsrich-
tungen 

c) An-
ge-
streb-
tes 
Ni-
veau 
nach 
EQF3 

d) 
Studi-
en-
gangs-
form 

e) Dou-
ble/Joint 
Degree 

f) 
Dauer 

g) Gesamt-
kredit-
punkte/Ein-
heit 

h) Auf-
nahmer-
hyth-
mus/erst-
malige 
Einschrei-
bung 

i) konse-
kutive 
und wei-
terbil-
dende 
Master 

j) Studi-
engangs-
profil 

Elektro- 
und Infor-
mations-
technik, 
B.Eng. 

Bachelor of 
Engineee-
ring 

n/a 6 Voll-
zeit, 
Dua-
les 
Stu-
dium 
optio-
nal 

n/a 7 Se-
mes-
ter 
 

210 ECTS WS n.a. n.a. 

Mechatro-
nik, B.Eng. 

Bachelor of 
Engineee-
ring 

n/a 6 Voll-
zeit, 
Dua-
les 
Stu-
dium 
optio-
nal 

n/a 7 Se-
mes-
ter 
9 Se-
mes-
ter 
(dual) 

210 ECTS WS n.a. n.a. 

Wirt-
schaftsin-
genieur-
wesen 
Elektro-
tech-
nik/Me-
chatronik, 
B.Eng. 

Bachelor of 
Engineee-
ring 

Elektro-
technik 
Mechatro-
nik 

6 Voll-
zeit, 
Dua-
les 
Stu-
dium 
optio-
nal 

n/a 7 Se-
mes-
ter 
9 Se-
mes-
ter 
(dual) 

210 ECTS WS n.a. n.a. 

Electrical 
Enginee-
ring, 
M.Eng. 

Master of 
Enginee-
ring 

n/a 7 Voll-
zeit, 
Teil-
zeit 

n/a 3 Se-
mes-
ter 
(Voll-
zeit) 
6 Se-
mes-
ter 
(Teil-
zeit) 

90 ECTS WS und 
SS 

konseku-
tiv 

anwen-
dungsori-
entiert 

                                                      
3 EQF = European Qualifications Framework 
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a) Be-
zeichnung 

Abschluss-
grad (Origi-
nalsprache 
/ englische 
Überset-
zung) 

b) Vertie-
fungsrich-
tungen 

c) An-
ge-
streb-
tes 
Ni-
veau 
nach 
EQF3 

d) 
Studi-
en-
gangs-
form 

e) Dou-
ble/Joint 
Degree 

f) 
Dauer 

g) Gesamt-
kredit-
punkte/Ein-
heit 

h) Auf-
nahmer-
hyth-
mus/erst-
malige 
Einschrei-
bung 

i) konse-
kutive 
und wei-
terbil-
dende 
Master 

j) Studi-
engangs-
profil 

Techni-
sches In-
novations- 
und Pro-
duktma-
nagement, 
M.Eng. 

Master of 
Enginee-
ring 

n/a 7 Voll-
zeit, 
Dua-
les 
Stu-
dium 

n/a 3 Se-
mes-
ter 
(Voll-
zeit) 
6 Se-
mes-
ter 
(Teil-
zeit) 

90 ECTS WS und 
SS 

konseku-
tiv 

anwen-
dungsori-
entiert 

 

Für den Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik hat die Hochschule im 

Selbstbericht folgendes Profil beschrieben: 

„Ziel des Studiums der Elektro-und Informationstechnik ist es, durch praxisorientierte 

Lehre wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden zu vermitteln, damit die Absolventin-

nen und Absolventen qualifizierte Funktionen in Entwicklung, Produktion und Vertrieb so-

wie bei zugehörigen Dienstleistungen verantwortlich ausüben können. 

Eine umfassende Ausbildung in den Modulen des Grund- und Vertiefungsstudiums versetzt 

die Studierenden in die Lage, wesentliche Zusammenhänge zu erkennen und jene Flexibili-

tät zu erlangen, die nötig ist, um in einem sich schnell verändernden technischen Umfeld 

interdisziplinär und systemorientiert zu handeln. Die Ausbildung soll auch dazu befähigen, 

die Auswirkungen der Technik auf Umwelt und Gesellschaft zu erkennen und danach ver-

antwortlich zu handeln. Anhand von mathematischen, elektrotechnischen und physikali-

schen Problemen wird das für wissenschaftliche Arbeiten notwendige Abstraktionsvermö-

gen und Transferdenken geschult. Die fachliche Ausbildung fördert insbesondere das Sys-

temdenken und wird ergänzt durch die Vermittlung betriebswirtschaftlicher und fremd-

sprachlicher Kenntnisse. Ein spezielles Lehrangebot dient zur Förderung der Teamfähigkeit. 

Neben dem direkten Berufseinstieg bereitet das Bachelorstudium der Elektro- und Infor-

mationstechnik auch auf das Studium konsekutiver Masterstudiengänge vor; an der Hoch-

schule Kempten sind dies die Studiengänge: 

• Electrical Engineering (Master of Engineering) 

• Automatisierung und Robotik (Master of Engineering) 

• Technisches Innovations- und Produktmanagement (Master of Engineering) 

• Fahrerassistenzsysteme (Master of Science).“ 
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Für den Bachelorstudiengang Mechatronik hat die Hochschule im Selbstbericht folgendes 

Profil beschrieben: 

„Den Studierenden soll u. a. die Befähigung vermittelt werden, aus konkreten Fragestellun-

gen der Praxis entstehende mechatronische Probleme als System zu analysieren und unter 

Berücksichtigung der Abhängigkeiten und Möglichkeiten der unterschiedlichen Disziplinen 

(Mechanik, Elektrotechnik, Informationstechnik) eine Lösung zu identifizieren. Eine umfas-

sende Ausbildung in den Grundlagenfächern soll die Studierenden in die Lage versetzen, 

wesentliche Zusammenhänge zu erkennen und jene Flexibilität zu erlangen, die nötig ist, 

um der rasch fortschreitenden Technik gerecht zu werden. Die Ausbildung soll auch dazu 

befähigen, die Auswirkungen der Technik auf Umwelt und Gesellschaft zu erkennen und 

danach verantwortlich zu handeln. Die fachliche Ausbildung fördert insbesondere das Sys-

temdenken und wird ergänzt durch die Vermittlung wirtschaftswissenschaftlicher und 

fremdsprachlicher Kenntnisse. Ein spezielles Lehrangebot dient zur Förderung der Teamfä-

higkeit.  

Optional kann der Studiengang auch als Duales Studium unter der Marke „hochschule dual“ 

absolviert werden. Dies ermöglicht beim Studium mit vertieftem Praktikum eine weitere 

Vertiefung der praktischen Fähigkeiten der Studierenden durch die praktische Tätigkeit 

während der vorlesungsfreien Zeiten des Semesters. […] Nach insgesamt 4,5 Jahren Ausbil-

dungs- und Studienzeit haben die Studierenden sowohl den Abschluss zum Mechatroniker 

(IHK) als auch den Bachelor of Engineering Mechatronik erreicht. Fachlich und inhaltlich 

entspricht das optionale duale Studium dem normalen Studiengang zum Bachelor Mecha-

tronik. […] 

Der Bachelorstudiengang Mechatronik ist auch eine Basis und Zugangsmöglichkeit für eine 

anwendungsorientierte Weiterqualifizierung in einem sich anschließenden Masterstudien-

gang mit mechatronischen Aufgabenstellungen wie bspw. der Automatisierungs-technik 

und Robotik.“ 

Für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik hat 

die Hochschule im Selbstbericht folgendes Profil beschrieben: 

„Das Spektrum an Aufgaben und Anforderungen, das Unternehmen im globalen Wettbe-

werb beherrschen müssen, ist im letzten Jahrzehnt deutlich vielschichtiger geworden und 

wird weiterwachsen. Die klassische Aufteilung in technische und kaufmännische Disziplinen 

wird diesem Anspruch nicht mehr gerecht. Ständig verkürzte Innovationszyklen, steigende 

Qualitätsanforderungen von Kunden, internationale Märkte und Konkurrenz fordern von 

Ingenieuren immer mehr ein ganzheitliches vernetztes Denken. Dazu kommt das gewach-

sene Bewusstsein von Unternehmen für ihre ökologische und soziale Verantwortung. In 

diesem Spannungsfeld benötigen Ingenieure eine integrierte Problemlösungs-kompetenz, 
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die ihnen der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik an der 

Hochschule Kempten vermittelt. 

Die Studierenden erwerben während ihres Studiums die Fähigkeit, breit gefächerte tech-

nologische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie unterschiedliche Methoden und 

Verfahren in ihrem späteren Beruf selbstständig anzuwenden. […] Auf die wissenschaftli-

chen Grundlagen und ihre Anwendbarkeit in der Praxis wird besonderer Wert gelegt.“ 

Für den Masterstudiengang Electrical Engineering hat die Hochschule im Selbstbericht fol-

gendes Profil beschrieben: 

„Hauptziel des Masterstudiengangs Electrical Engineering ist es, durch anwendungsorien-

tierte Lehre wissenschaftlich Erkenntnisse und Methoden der Elektrotechnik zu vermitteln, 

so dass Absolventen in die Lage versetzt werden, anspruchsvolle Aufgaben in der Entwick-

lung von komplexen Systemen zu übernehmen, bei denen mehrere Fachgebiete interagie-

ren. Eine wesentliche Zielsetzung liegt v.a. darin, Unternehmen in der Region, die sich mit 

Industrieelektronik, elektrischer Antriebstechnik und Automatisierungstechnik befassen, 

mit hoch ausgebildeten Ingenieuren zu versorgen, deren Qualifikationsprofil durch diese 

Kompetenz beschrieben werden kann. Weiterhin sollen Absolventinnen und Absolventen 

über eine besonders gute englische Sprachfähigkeit in Wort und Schrift verfügen. Dies wird 

dadurch erreicht, dass der Studiengang vollständig in Englisch gelehrt wird. Der Studien-

gang besteht in etwa zu 50% aus ausländischen Studierenden, so dass auch den zunehmen-

den Anforderungen der international agierenden Unternehmen nach ausgeprägter inter-

kultureller Kompetenz Rechnung getragen werden kann. In Praktika aber auch beim Scien-

tific Project werden deshalb gemischte Gruppen organisiert, so dass sich durch Kooperation 

der Teilnehmer diese Fähigkeit ausbildet. Ein weiteres Qualifikationsmerkmal des Studien-

gangs stellt die Vorbereitung auf Führungsaufgaben dar. Das hierfür nötige Wissen und die 

entsprechenden Fähigkeiten werden durch eine einschlägige Lehrveranstaltung vermittelt 

bzw. trainiert. Der Studiengang ist anwendungsorientiert, postgradual und konsekutiv ge-

staltet. Er baut inhaltlich auf einem Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik 

auf. Der Masterstudiengang Electrical Engineering qualifiziert für anspruchsvolle Entwick-

lungs- und Planungsaufgaben im Bereich der Systemtechnik in der Industrie, für anwen-

dungsorientierte Forschung sowie für Führungsaufgaben.“ 

 

Für den Masterstudiengang Technisches Innovations- und Produktmanagement hat die 

Hochschule im Selbstbericht folgendes Profil beschrieben: 
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„Ziel des Masterstudiengangs Technisches Innovations- und Produktmanagement ist die 

Aneignung verschiedener Kompetenzen, die die Absolventen dazu befähigen, neue Pro-

dukte erfolgreich am Markt zu platzieren. Produktlebenszyklen werden auch bei Investiti-

onsgütern immer kürzer. Die Anforderung an die Produkte nimmt in gleichem Maße zu, so 

dass sich technische Produkte zu immer komplexeren Systemen bestehend aus mechani-

schen, elektrischen, elektronischen und informationstechnischen Komponenten entwi-

ckeln. Um in immer kürzeren Zeiträumen neue Produkte und Dienstleistungen für Kunden 

attraktiv zu machen, müssen die Potenziale neuer Technologien frühzeitig erkannt und 

schnell als vermarktungsfähige Leistungen umgesetzt werden. 

Dazu erlangen die Studierenden vertiefte Kenntnisse über alle betrieblichen Prozesse des 

technischen Innovations- und Produktmanagements. Sie können diese Prozesse aktiv ge-

stalten und sind sicher in der Anwendung und Weiterentwicklung der dafür notwendigen 

Methoden. Mit Ihrem breiten technischen Basiswissen und dem im Rahmen von prakti-

schen Projekten erworbenen technischen Spezialwissen können Sie Innovationsprojekte 

von der Ideenfindung bis zur Markteinführung analysieren, planen, in Unternehmen voran-

treiben und am Markt umsetzen. 

Sie erwerben sich das Können, selbständig wissenschaftlich zu arbeiten und komplexe Pro-

jekte durchzuführen und zu leiten. Ein Schwerpunkt bei der Ausbildung wird auf die Zusam-

menarbeit in Projektteams und das Führen von interdisziplinären Projektteams gelegt. Ne-

ben den fachlichen Fertigkeiten werden dafür eine Reihe von Schlüsselkompetenzen für 

erfolgreiches Produktmanagement in Unternehmen weiterentwickelt. 

Der Master-Studiengang Technisches Innovations- und Produktmanagement ist als anwen-

dungsorientierter postgradualer konsekutiver Studiengang konzipiert. Er baut inhaltlich auf 

interdisziplinären Diplom- oder Bachelor-Studiengängen, die den Titel Wirtschaftsingeni-

eur tragen, sowie auf rein technischen Studiengängen, die der Elektrotechnik, Mechatronik 

oder dem Maschinenbau nahestehen, auf.“ 
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C Bericht der Gutachter  

Kriterium 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangkonzeptes 

Evidenzen:  

 Qualifikationsziele gem. Selbstbericht, s. Anhang zu diesem Bericht 

 Programmspezifische Lernergebnisse gem. jeweiligem Modulhandbuch, Anhang C 

zum Selbstbericht 

 § 2 der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung, Anhang D des Selbstberichts 

 Jeweiliges Muster des Diploma Supplements in Abschnitt 4.2 (Qualification Profile) 

 Auditgespräche  

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die Qualifikationsziele der Studiengänge sind an unterschiedlichen Orten definiert und den 

beteiligten Interessenträgern, insbesondere Studierenden und Lehrenden, zugänglich ge-

macht. Eine eher generische Formulierung findet sich in den einschlägigen Studien- und 

Prüfungsordnungen. Die exemplarischen Diploma Supplements enthalten kurze, aber aus-

sagekräftige Qualifikationsprofile. Eingehendere Beschreibungen der zu erwerbenden 

fachlichen und überfachlichen Kompetenzen wiederum finden sich im Selbstbericht und im 

jeweils einschlägigen Modulhandbuch. In sog. Zieletabellen wird nach aufsteigenden Kom-

petenzbereichen (Fachwissen, Methodenkenntnisse, Analyse-, Bewertungs- und Entwurfs-

kompetenzen, (ingenieur-)praktischen Fähigkeiten, überfachlichen wirtschaftlichen, sozia-

len, kommunikativen und ggf. interkulturellen Kompetenzen) gezeigt, welche Module je-

weils zum Erwerb der angestrebten Qualifikationen beitragen sollen.  

Die Gutachter würdigen das Bestreben, in den unterschiedlichen Beschreibungen die je-

weiligen Studienziele in angemessenen Qualifikationsprofilen zu erfassen und nach innen 

und außen transparent und eingehend zu kommunizieren. Sie halten die vorliegenden pro-

grammbezogenen Lernzielbeschreibungen für insgesamt angemessen. Auch werden die 

Studienprogramme damit der Bachelor- bzw. Masterstufe adäquat zugeordnet (Niveaustu-

fen 6 bzw. 7 des Europäischen Qualifikationsrahmens).  

Für die ingenieurwissenschaftlichen Studienprogramme (Bachelorstudiengänge Elektro-

technik und Informationstechnik sowie Mechatronik und Masterstudiengang Electrical En-

gineering) werden die fachspezifisch-ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzen (in den 
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Bereichen mathematisch-naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Grundla-

gen), analytische und methodische Kenntnisse und Fertigkeiten, ingenieurwissenschaftli-

chen Entwurfskompetenzen, Ingenieurpraxis und überfachliche rechtliche, betriebliche 

und personale Kompetenzen vor allem in den ausführlicheren Beschreibungen im Modul-

handbuch und im Selbstbericht verdeutlicht. Hinsichtlich der wirtschaftsingenieurwissen-

schaftlichen Studiengänge wird das interdisziplinäre, wirtschaftswissenschaftliche und 

technische Fähigkeiten in der Elektrotechnik bzw. Mechatronik verbindende Kompetenz-

profil herausgestellt und dabei hinreichend deutlich gemacht, dass die technischen Kom-

petenzen im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen wie im Masterstudiengang 

Technisches Innovations- und Produktmanagement notwendigerweise auf fundamentale 

Fähigkeiten auf dem jeweiligen Qualifikationsniveau (Bachelor bzw. Master) beschränkt 

sind. 

Die überfachlichen (rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, sozialen und kommunikativen) 

Kompetenzen, die ausdrücklich in die programmbezogenen Qualifikationsprofile aufge-

nommen sind, resultieren aus Sicht der Gutachter nachvollziehbar in einem jeweils berufs-

befähigenden Qualifikationsprofil. Inwieweit die Berufsbefähigung ausgesprochenes Ziel 

der Studienprogramme ist und für welche beruflichen Tätigkeitsfelder die jeweils erworbe-

nen Kompetenzen in erster Linie qualifizieren sollen, ist insbesondere aus den Lernergeb-

nisformulierungen der relevanten Studien- und Prüfungsordnungen zu ersehen. 

Dort, verschiedentlich aber auch in den anderen genannten Zusammenfassungen der Qua-

lifikationsziele finden sich auch Ausführungen zu den angestrebten personalen und sozia-

len Kompetenzen. Folgenreflexion des Ingenieurhandelns und Managementkompetenzen 

stehen dabei im Bachelorstudium im Vordergrund, dies einschließend wird für die Mas-

terststudiengänge darüber hinaus auf erworbene Führungskompetenzen sowie, vor allem 

im englischsprachigen Masterstudiengang Electrical Engineering, auf den Erwerb von inter-

kulturellen Kompetenzen und die damit verbundenen internationalen beruflichen Perspek-

tiven abgestellt. 

Im Rahmen ihres Qualitätsmanagements (s. unten, Kap. 2.9), ihrer Hochschul- und Unter-

nehmenskooperationen sowie ihrer sonstigen Maßnahmen zur systematischen Weiterent-

wicklung der Studiengänge gewinnt die Hochschule grundsätzlich vielfältige relevante In-

formationen zur Überprüfung der Angemessenheit ihrer Qualifikationsziele.  

Die Gutachter kommen zusammenfassend zu dem Schluss, dass die definierten Qualifikati-

onsziele den Anforderungen entsprechen, die Verantwortlichen aber gleichwohl nach We-

gen suchen sollten, die unterschiedlichen Versionen dieser Ziele einheitlicher zu verankern 

und zu kommunizieren. 
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Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.1: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des vorgenannten Kriteriums als grundsätzlich 

erfüllt. 

Sie halten es allerdings für empfehlenswert, die programmspezifischen Qualifikationsziele 

an den verschiedenen Orten (SPO, Modulhandbuch, Diploma Supplement, Webseite) ein-

heitlicher zu kommunizieren (s. unten, Abschnitt F, E 1.). 

Kriterium 2.2 (a) Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem  

Die Analyse und Bewertung zu den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche 

Hochschulabschlüsse erfolgt im Rahmen des Kriteriums 2.1, in der folgenden detaillierten 

Analyse und Bewertung zur Einhaltung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben und im 

Zusammenhang des Kriteriums 2.3 (Studiengangkonzept). 

Kriterium 2.2 (b) Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem  

Evidenzen:  

 Entsprechender Abschnitt des Selbstberichts 

 Jeweilige Studien- und Prüfungsordnung (Studienverläufe und deren Organisation, 

Vergabe der Studienabschlüsse/Abschlussgrade, obligatorische Vergabe des Diploma 

Supplements), Anhang D des Selbstberichts 

 Studienpläne und Curricula (Studienverlauf), s. Anhänge E bzw. U des Selbstberichts 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Die Vorgaben der KMK zu Studienstruktur und Studiendauer, insbesondere hinsichtlich der 

Regelstudienzeiten für Bachelor- und Masterprogramme, des Gesamtkreditpunktumfangs 

sowie der Kreditpunktumfänge der Bachelor- bzw. Masterarbeiten, werden in den zu ak-

kreditierenden Studiengängen eingehalten.  

Die insgesamt verlängerte Studienzeit in den dualen Bachelorstudiengängen der Verbund-

studiumsvariante (im Rahmen der Initiative „hochschule dual Bayern“) ist aufgrund der in 

das Studium integrierten einschlägigen Berufsausbildung nachvollziehbar und angemes-

sen. Die dualen Bachelor- und Masterprogramme des Modells mit vertiefter Praxis (eben-

falls im Rahmen der Iniative „hochschule dual“ der bayerischen Fachhochschulen) werden 

innerhalb der siebensemestrigen Regelstudienzeit der regulären Variante durchgeführt 
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und beinhalten im Wesentlichen zusätzliche strukturierte Praxisphasen in der vorlesungs-

freien Zeit während der Semester. Über die wichtigsten Charakteristika beider Modelle in-

formieren die Modulhandbücher sowie, was insbesondere die betriebliche Ausbildung an-

betrifft, die Webseite der Initiative „hochschule dual“ der bayerischen Fachhochschulen.4 

Für die Teilzeitvariante des Masterstudiengangs Electrical Engineering ist die Regelstudien-

zeit auf sechs Semester verlängert, was ebenfalls mit den KMK-Vorgaben in Einklang steht. 

Nähere Ausführungen zu den Studiengangsvarianten mit Sonderprofil finden sich in Kap. 

2.10. 

Eine Profilzuordnung entfällt für Bachelorstudiengänge. Hinsichtlich der Masterstudien-

gänge können die Gutachter der Einordnung derselben als anwendungsorientiert aufgrund 

des klaren Anwendungsbezugs der Curricula, der Industrieerfahrungen der meisten haupt-

amtlichen Professoren, des Einsatzes von Lehrbeauftragten aus der Industrie sowie der an-

wendungsorientieren Themen der Abschlussarbeiten sowie deren regelmäßiger Durchfüh-

rung in Industrieunternehmen nachvollziehen. 

Ebenso können die Gutachter der Einordnung der Masterstudiengänge als konsekutives 

Programm folgen, da diese nachvollziehbar auf eigenen fachlich einschlägigen Studienpro-

grammen der Hochschule sowie vergleichbaren Studiengängen anderer Hochschulen auf-

bauen und für den Zugang keine berufspraktischen Erfahrungen voraussetzen. 

Für jeden Studiengang wird nur ein Abschlussgrad vergeben und der Mastergrad wird je-

weils auf Grund eines weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses verliehen. Die 

Gutachter stellen fest, dass die Abschlussgrade „Bachelor of Engineering“ und „Master of 

Engineering“ entsprechend der Ausrichtung des Programms verwendet werden und somit 

die Vorgaben der KMK erfüllt sind. 

Das obligatorisch vergebene Diploma Supplement entspricht den Anforderungen der KMK. 

Insbesondere sind darin die wesentlichen Informationen zu Struktur und Qualifikationszie-

len des Studiengangs sowie zum individuellen Studienerfolg enthalten. Auch enthält das 

Diploma Supplement eine ECTS-Einstufungstabelle, die eine bewertende Einordnung des 

individuellen Studienabschlusses erlaubt. Das gilt für alle Studiengänge mit Ausnahme des 

Masterstudiengangs Innovations- und Produktmanagement, für den der Studienbetrieb 

erst zum Wintersemester 2016/17 aufgenommen wurde und der daher noch nicht über 

eine ausreichende Zahl von Absolventen verfügt. 

Zusammengenommen sehen die Gutachter die in diesem Abschnitt thematisierten KMK-

Vorgaben somit als erfüllt an. 

                                                      
4 https://www.hochschule-bayern.de/ (Zugriff: 10.03.2019) 

https://www.hochschule-bayern.de/
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Die Zugangsvoraussetzungen der Studiengänge (A 2 der Ländergemeinsamen Strukturvor-

gaben) werden im Rahmen des Kriteriums 2.3 behandelt. 

Die Berücksichtigung der „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsyste-

men und für die Modularisierung“ wird im Zusammenhang mit den Kriterien 2.3 (Modulari-

sierung (einschl. Modulumfang), Modulbeschreibungen, Mobilität, Anerkennung), 2.4 (Kre-

ditpunktsystem, studentische Arbeitslast, Prüfungsbelastung), 2.5 (Prüfungssystem: kom-

petenzorientiertes Prüfen) überprüft. 

Kriterium 2.2 (c) Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem  

Evidenzen:  

 Landesspezifische Vorgaben des Landes Bayern 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die Vorgaben des Landes Bayern werden für die vorliegenden Studienprogramme einge-

halten. Dies betrifft einerseits den Zugang zu Masterstudiengängen, für den ein Hochschul-

abschluss oder ein gleichwertiger Abschluss sowie ggf. zusätzliche die Eignung feststellende 

Voraussetzungen vorgesehen sein müssen. Zum anderen gilt es für die Regelstudienzeiten 

der regulären Bachelorstudiengänge (sieben Semester) und der Masterprogramme (drei 

Semester) sowie für die abweichenden Regelstudienzeiten der dualen und Teilzeit-Varian-

ten der vorliegenden Bachelor- und Masterprogramme, die begründete Sonderfälle im 

Sinne der Vorgaben darstellen. Weiterhin ist auch das in die Bachelorprogramme inte-

grierte Praxissemester in der geforderten Weise strukturiert und hochschulisch begleitet. 

Kriterium 2.2 (d) Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem  

Verbindliche Auslegungen des Akkreditierungsrates müssen an dieser Stelle nicht berück-

sichtigt werden. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.2: 

Die Gutachter betrachten die in diesem Abschnitt thematisierten Anforderungen des vor-

genannten Kriteriums als vollständig erfüllt. 

Kriterium 2.3 Studiengangskonzept  

Evidenzen:  

 Entsprechender Abschnitt des Selbstberichts 
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 Studienverlaufspläne der vorliegenden Studienprogramme, Anhänge U des Selbstbe-

richts sowie im Internet verfügbar unter: https://www.hs-kempten.de/studium/an-

gebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften.html (Abfolge, Umfang und studenti-

scher Arbeitsaufwand der Module pro Semester) (Zugriff: 10.03.2019) 

 Ziele-Module-Matrix für jeden Studiengang, Anhänge C6-C10 des Selbstberichts 

 Modulbeschreibungen (u. a. Ziele und Inhalte sowie die eingesetzten Lehrformen der 

einzelnen Module)  

 Studien- und Prüfungsordnung pro Studiengang (Studienverlauf und Organisation so-

wie die Zugangsvoraussetzungen, Regelungen zur (Auslands-)Mobilität, zu Praxispha-

sen und zur Anerkennung von an anderen Hochschulen oder außerhalb der Hoch-

schule erbrachten Leistungen); im Internet verfügbar unter: https://www.hs-kemp-

ten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften.html (Zugriff: 

10.03.2019) 

 Informationen über Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen auch verfügbar auf der 

jeweiligen Webseite des Studiengangs unter: https://www.hs-kempten.de/stu-

dium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften.html (Zugriff: 10.03.2019) 

 Ausbildungsvertrag und weitere Unterlagen für das praktische Studiensemester, An-

hang J des Selbstberichts 

 Informationen über das praktische Studiensemester auf der Webseite der Bachelor-

studiengänge, z. B. für den Bachelor Elektro- und Informationstechnik: 

https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissen-

schaften/elektro-und-informationstechnik-bachelor-of-engineering/praxissemes-

ter.html (Zugriff: 10.03.2019) 

 Satzung über die praktischen Studiensemester an der Fachhochschule Kempten i.d.F. 

vom 09.03.2015 verfügbar unter: https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kemp-

ten/HL/Hochschulrecht/Allgemeines/150317_kons._PrS.pdf (Zugriff: 10.03.2019) 

 Umfassende Informationen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrach-

ten Studien- und Prüfungsleistungen finden sich unter: https://www.hs-kemp-

ten.de/internationales/anrechnung-von-pruefungsleistungen.html?L=0 (Zugriff: 

10.03.2019) 

 Exemplarischer Lehrbericht für die Studienjahre 2015/16 und 2017/18 

 Fragebogen zur Evaluation der Lehrveranstaltungen, Anhang H3a des Selbstberichts 

 Auditgespräche 

https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften.html
https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften.html
https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften.html
https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften.html
https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften.html
https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften.html
https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften/elektro-und-informationstechnik-bachelor-of-engineering/praxissemester.html
https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften/elektro-und-informationstechnik-bachelor-of-engineering/praxissemester.html
https://www.hs-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/ingenieurwissenschaften/elektro-und-informationstechnik-bachelor-of-engineering/praxissemester.html
https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/HL/Hochschulrecht/Allgemeines/150317_kons._PrS.pdf
https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/HL/Hochschulrecht/Allgemeines/150317_kons._PrS.pdf
https://www.hs-kempten.de/internationales/anrechnung-von-pruefungsleistungen.html?L=0
https://www.hs-kempten.de/internationales/anrechnung-von-pruefungsleistungen.html?L=0
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Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Studiengangskonzept / Umsetzung der Qualifikationsziele: Die Gutachtergruppe zeigt sich 

von den Studienkonzepten der vorliegenden Bachelor- und Masterprogramme überzeugt. 

Anhand der Zieletabellen („Zielematrix“) weisen die Verantwortlichen nach, wie die jewei-

ligen fachlichen und überfachlichen, Wissens-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen 

erreicht werden. In den technischen Bachelorstudiengängen Elektro- und Informations-

technik sowie im Master Electrical Engineering werden natur- und ingenieurwissenschaft-

liche Grundlagenkenntnisse vermittelt bzw. auf Masterniveau vertieft, erwerben die Stu-

dierenden entsprechende ingenieurwissenschaftliche Analyse-, Methoden- und Entwurfs-

kompetenzen, werden ingenieurpraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebildet und 

von den Studierenden schließlich soziale, kommunikative sowie Teamkompetenzen erwor-

ben. Wo und wie Präsentations- und Kommunikationskompetenzen speziell in den Ba-

chelorprogrammen gemäß Zielematrix ausgebildet werden, könnte nach dem Eindruck der 

Gutachter in den betreffenden Modulbeschreibungen noch deutlicher herausgestellt wer-

den. Gleiches gilt für die nach Darstellung der Verantwortlichen vor allem in den (kleineren) 

Projekten zu erwerbenden interkulturellen/internationalen Kompetenzen im Masterstudi-

engang Electrical Engineering. 

Trotz seiner stark technischen Ausprägung werden im Bachelorstudiengang Wirtschaftsin-

genieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik technische und wirtschaftswissenschaftliche 

Module in angemessener Weise von Beginn an integriert und wird auf diese Weise das an-

gestrebte interdisziplinäre Qualifikationsprofil realisiert. Der Master Technisches Innovati-

ons- und Produktmanagement wiederum zeigt eine insgesamt sehr gelungene Verzahnung 

theoretischer Inhalte von der Produktdefinition, über die Produktrealisierung bis zur Pro-

dukteinführung an Hand konkret zu bearbeitender Projekte in der Industrie. Die Studieren-

den durchlaufen damit im Studium den Prozess von der Produktidee bis zur Markteinfüh-

rung des Produkts in der realen zeitlichen Abfolge. 

In den Bachelorstudiengängen wird zunächst das mathematisch-naturwissenschaftliche 

und ingenieurwissenschaftliche Wissensfundament geschaffen, im Bachelor Wirtschaftsin-

genieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik zusätzlich die wirtschaftswissenschaftliche Ba-

sis gelegt, worauf dann nach dem Grundlagenstudium ab dem dritten Semester jeweils 

fachlich vertiefend aufgebaut wird. In der letzten Studienphase haben die Studierenden in 

allen Bachelorstudiengängen die Möglichkeit, in einem kleineren Wahlpflichtbereich eine 

erste fachliche Spezialisierung zu wählen. So stehen im Bachelorstudiengang Elektro- und 

Informationstechnik im sechsten und siebten Semester die Studienschwerpunkte Energie- 

und Automatisierungstechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik zur Aus-

wahl. Die Verantwortlichen weisen hierbei auf Veränderungen gegenüber den bisherigen 

Schwerpunkten Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie Kommunikationstechnik hin 
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und darauf, dass die neuen Schwerpunkte in der geltenden Studien- und Prüfungsordnung 

noch nicht berücksichtigt sind. Im Bachelorstudiengang Mechatronik werden in den beiden 

abschließenden Semestern die Schwerpunkte Produktionssysteme und Robotik bzw. Ambi-

ent Assisted Living angeboten. Im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elekt-

rotechnik/Mechatronik legen sich die Studierenden neben der interdisziplinären technisch-

wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung auf eine der beiden Studienrichtungen Elektro- 

und Informationstechnik bzw. Mechatronik fest. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung 

des Curriculums gewinnen die Gutachter in diesem Studiengang allerdings auch den Ein-

druck, dass – außer der Statistik im Rahmen der Mathematikausbildung – sozialwissen-

schaftliche Methodenkenntnisse nicht spezifisch vermittelt werden. Sie raten deshalb 

dazu, im Zuge der kontinuierlichen Curriculumsentwicklung die Kompetenz der Studieren-

den zur Anwendung von Methoden sozialwissenschaftlicher Forschung zu erweitern. 

Die Programmverantwortlichen legen nachvollziehbar dar, vor allem in den Bachelorstudi-

engängen Elektro- und Informationstechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotech-

nik/Mechatronik aktuelle technische Entwicklungen und Herausforderungen auf dem Ge-

biet der Informations- und Kommunikationstechnik bei der Weiterentwicklung des jeweili-

gen Curriculums aufgegriffen zu haben. Im Übrigen deutet der Selbstbericht exemplarisch 

an, dass neben den erwähnten technischen Entwicklungen nicht zuletzt auch die Erfahrung 

aus der Qualitätssicherung der Studiengänge zu konkreten Veränderungen bzw. curricula-

ren Anpassungen geführt haben. 

Der Masterstudiengang Electrical Engineering ist nach Darstellung der Verantwortlichen 

ausdrücklich als wissensverbreiternder und -vertiefender, nicht im engeren Sinn speziali-

sierender Master angelegt. Überzeugend wird das Studienkonzept so ausgerichtet, dass die 

Studierenden über ein breit gefächertes Fachwissen und fächerübergreifend über elektro-

technische Systemkompetenz in den Bereichen Leistungselektronik, elektrische Antriebs-

technik und komplexe elektrische Energietechnik verfügen. Möglichkeiten einer leichten 

Profilierung bieten sich im Rahmen der Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 Kreditpunk-

ten (aus einem derzeit eng begrenzten Wahlpflichtkatalog). Die Gutachter regen an, den 

Wahlpflichtkatalog sukzessive zu erweitern, um den Studierenden mehr Wahloptionen zur 

individuellen fachlichen Profilierung zu bieten. 

Der Masterstudiengang Technisches Innovations- und Produktmanagement stellt in seiner 

inhaltlich und organisatorisch stark projektbasierten Ausgestaltung eine Besonderheit dar, 

die von der Gutachtergruppe – wie offenkundig von den Studierenden – ausdrücklich posi-

tiv gewürdigt wird. 
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Modularisierung / Modulbeschreibungen: Die Modularisierung der Studiengänge wirkt ins-

gesamt überzeugend. Die einzelnen Module bilden nach Umfang und inhaltlichem Zu-

schnitt nachvollziehbare, thematisch zusammenhängende und in sich abgeschlossene 

Lehr- und Lerneinheiten. Zugleich entspricht der Modulumfang den Akkreditierungsanfor-

derungen (in der Regel ein Umfang von 5 Kreditpunkten und mehr; Abweichungen davon 

kommen nur in einzelnen fachlich oder/und didaktisch gut begründbaren Ausnahmefällen 

vor). 

Auch die Abfolge und die zeitliche Lage der Module erscheint grundsätzlich stimmig. Im 

Masterstudiengang Electrical Engineering fällt allerdings auf, dass das Modul Telecommu-

nication Systems, das im ersten Semester zu absolvieren ist und laut Modulbeschreibung 

regelmäßig im Sommersemester durchgeführt wird sowie das Modul Digital Signal Proces-

sing, das im zweiten Semester vorgesehen ist und regelhaft im Wintersemester angeboten 

wird, in einem Verweisungsverhältnis stehen. Unter den Wissensvoraussetzungen des Mo-

duls Telecommunication Systems werden explizit Kenntnisse des Digital Signal Processing 

genannt. Da der Studiengang im Winter- wie im Sommersemester begonnen werden kann, 

ist das für diejenigen Studierenden, die ihr Studium regulär im Sommersemester (also mit 

dem ersten Semester laut Studienplan) beginnen, mit Blick auf die erforderlichen fachli-

chen Voraussetzungen nicht unproblematisch, die zumindest teilweise offenkundig erst im 

Folgesemester mit dem Modul Digital Signal Processing geschaffen werden. Zwar stellt dies 

aus Sicht der Programmverantwortlichen in der Praxis kein Problem dar und auch die Stu-

dierenden bestätigen, dass in dem Punkt pragmatische Lösungen gefunden werden, lassen 

mit ihrer Darstellung des Sachverhalts umgekehrt aber auch Verbesserungspotential bei 

der beiderseitigen Abstimmung der Module und ggf. auch bei der Darstellung in den be-

treffenden Modulbeschreibungen erkennen. Die Gutachter schließen sich dieser Einschät-

zung an und halten es demzufolge für ratsam, die Abstimmung zwischen den (Pflicht)Mo-

dulen Telecommunication Systems und Digital Signal Processing zu verbessern und dies in 

den Modulbeschreibungen entsprechend abzubilden. 

Modulbeschreibungen: Die Modulbeschreibungen sind generell sehr informativ und ent-

halten die für den Studierenden wesentlichen Informationen über das Modul. Anerken-

nenswert ist namentlich, dass sie u. a. eine sog. „Kurzbeschreibung“ des Moduls umfassen, 

mit der eine allgemeine Einordnung des Moduls nach Lernzielen und Lehrinhalten in den 

Studiengang vorgenommen wird. Auch zeigen sie grundsätzlich das Bestreben, in der Dar-

stellung der Lernziele den jeweiligen Beitrag zu den Gesamtqualifikationszielen sichtbar zu 

machen. Kleinere Schwächen sind gleichwohl zu beobachten, die im Zuge künftiger Revisi-

onen Beachtung finden sollten. Das gilt studiengangsübergreifend, wie an anderer Stelle 

erwähnt, beispielsweise für die deutlichere Kennzeichnung von überfachlichen Kompeten-

zen in den laut Zielematrix dafür einschlägigen Modulen. Unstimmigkeiten finden sich auch 
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in der Zuordnung von Kreditpunkten zu einzelnen Modulen bzw. Modulbestandteilen (z. B. 

in den Modulen MT 204 Werkstoffkunde, 301 Systemanalyse mit Matlab, 405 Betriebswirt-

schaft und Betriebsorganisation, 502 Kommunikations- und Präsentationstechniken bzw. 

WE10 Mathematik, WE223 Digitaltechnik, WE23 Informatik 2). Die Modulbeschreibungen 

sollten in diesen Punkten überprüft und verbessert werden; gleichwohl sind die Gutachter 

der Ansicht, dass die Gesamtqualität der Modulhandbücher diese kleineren Defizite deut-

lich überwiegt. Unmittelbarer Handlungsbedarf besteht daher in puncto Modulbeschrei-

bungen nicht. 

Praxisbezug: Die vorliegenden Bachelor- und Masterprogramme weisen – worauf ver-

schiedentlich schon hingewiesen wurde – einen starken Praxis- und Anwendungsbezug aus. 

In den technischen Studiengängen sprechen dafür die vielen laborpraktischen Unterrichts-

einheiten, in allen Studiengängen die kleineren oder, insbesondere im Master Technisches 

Innovations- und Produktmanagement, größeren Projektarbeiten, in deren Rahmen die 

Studierenden in selbstorganisierten Projektteams realitätsnah und ggf. in direkter Koope-

ration mit Partnerunternehmen aus der Industrie einfachere oder komplexe Projektaufga-

ben bewältigen müssen.  

In die Curricula der Bachelorprogramme ist außerdem ein hochschulisch begleitetes und 

betreutes Industriepraktikum im Umfang von 21 Wochen (zuzüglich des praxisbegleiten-

den Blockunterrichts) integriert. Die Gutachter erachten das Industriepraktikum als wichti-

gen Studienphase, um den Studierenden noch im Studium die Möglichkeit zu geben, erste 

ingenieurpraktische Erfahrungen zu sammeln. Das praktische Studiensemester ist nicht nur 

sorgfältig und umfassend geregelt, sondern nach dem Eindruck der Gutachter auch sehr 

gut organisiert. Auch werden die Studierenden über die Rahmenbedingungen zur Durch-

führung des praktischen Studiensemesters sowohl in den einschlägigen Ordnungen wie auf 

den Internetseiten des jeweiligen Studiengangs eingehend informiert. 

Intensiviert wird der Praxisbezug in den dualen Bachelorprogrammen, und hier wiederum 

speziell im dualen Studienmodell mit vertiefter Praxis. Im Gespräch mit den Industriever-

tretern zeigt sich, dass die Unternehmen bemüht sind, die Studierenden in den Praxispha-

sen mit Aufgaben zu konfrontieren, die die Anwendung des im Studium erworbenen The-

orie- und Methodenwissens erfordern. Dass sie sich gerade zu diesem Zweck auch eine 

noch engere Abstimmung mit der Hochschule vorstellen können, wird an anderer Stelle 

thematisiert (s. unten Kap. 2.10). 

Einen ungewöhnlich starken Praxisbezug weist auch der neue Master Technisches Innova-

tions- und Produktmanagement auf, dessen Curriculum ganz wesentlich auf die den ge-
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samten Produktzyklus abbildenden und in direkter Kooperation mit einschlägigen Unter-

nehmen durchgeführten Projekte fokussiert ist und mit einer ebenfalls extern durchgeführ-

ten Masterarbeit abgeschlossen wird. 

Didaktisches Konzept: Die in den Studienprogrammen eingesetzten Lehr- und Lernformen 

(Vorlesungen, Übungen, Tutorien, Laborpraktika, Projektarbeiten, Seminare und Ab-

schlussarbeiten) sind grundsätzlich gut geeignet, das Erreichen der jeweils angestrebten 

Qualifikationsziele zu fördern.  

Allerdings fällt auf, dass in den Bachelorprogrammen keine spezifischen Studieneinheiten 

vorgesehen sind, in denen die Studierenden frühzeitig mit den Techniken und Methoden 

wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht werden. Zwar weisen die Programmverant-

wortlichen und die Studierenden übereinstimmend auf die formalen und inhaltlichen An-

forderungen an die Laborberichte sowie die mündlichen Präsentationen der Laborresultate 

hin; auch wird das Pflichtmodul Projekt- und Qualitätsmanagement angeführt, in dem die 

Studierenden mit zentralen strategischen, methodischen und organisatorischen Aspekten 

des Projekt- und Qualitätsmanagements vertraut gemacht würden. Zudem verweisen die 

Studierenden auf ein extracurriculares Kursangebot zum Wissenschaftlichen Arbeiten im 

Bereich der Allgemeinwissenschaftlichen Fächer der Hochschule, über das nach vereinzel-

ter Auffassung besser informiert werden könnte. Dennoch wäre aus Sicht der Gutachter 

eine systematische Einführung und Schulung gerade im Hinblick auf größere, wissenschaft-

lichen Ansprüchen genügende Berichte und nicht zuletzt die Abschlussarbeit wünschens-

wert. Deshalb legen sie den Verantwortlichen nahe, über geeignete, ggf. modulintegrierte 

Maßnahmen die Kompetenz der Studierenden zum wissenschaftlichen Arbeiten und Doku-

mentieren frühzeitig im Studium zu stärken. 

Zugangsvoraussetzungen: Die Zugangsvoraussetzungen für die Bachelorstudiengänge ent-

sprechen den allgemeinen hochschulrechtlichen Vorgaben und umfassen in der Regel die 

Fachhochschulreife, Fachgebundene Hochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife. 

In den beiden technischen Bachelorprogrammen Elektro- und Informationstechnik sowie 

Mechatronik muss vor Aufnahme des Studiums ein sechswöchiges Vorpraktikum absolviert 

werden. Dieses Vorpraktikum trägt aus Sicht der Gutachter zur Qualitätssicherung bei, da 

ihm eine wichtige Orientierungsfunktion zukommt. Insoweit erscheint es zweckmäßig, den 

Nachweis über das Vorpraktikum spätestens bis zum Ende des ersten Studienjahres zu for-

dern, und ebenso, dass es erlassen werden kann, wenn eine technische Berufsausbildung 

oder aber eine 12-monatige einschlägige berufspraktische Tätigkeit nachgewiesen wird. 

Dass im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik auf 

das Vorpraktikum als Zugangsvoraussetzung verzichtet wird, erscheint den Gutachtern vor 

dem Hintergrund des interdisziplinären Charakters des Studiengangs prinzipiell nachvoll-

ziehbar. Die Gutachter sehen, dass in den dualen Studiengangsmodellen maßgeblich die 
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Unternehmen für die Auswahl der Studierenden verantwortlich sind, die zusätzlich die 

hochschulischen Zugangsvoraussetzungen erfüllen müssen (s. dazu im Übrigen Kap. 2.10).  

Die Gutachter würdigen positiv, dass die Hochschule eine Reihe von Maßnahmen ergriffen 

hat, um der sehr heterogenen Eingangsqualifikation der Studienbewerber gerecht zu wer-

den (Mathematik-Vorkurs, Mathematik-Basistest; MINTensiv; Tutorien, s. dazu weiter Kap. 

2.4). 

Die Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Electrical Engineering5 sind nach 

Einschätzung der Gutachter adäquat, um geeignete Studierende mit hinreichenden Vor-

kenntnissen auszuwählen. Dies bestätigen u. a. der erfolgreiche Studienabschluss von Ab-

solventen des eigenen Bachelors Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik, 

die unter passenden Auflagen zum Studium im Master zugelassen worden seien sowie der 

Studienerfolg ausländischer Studierender, die mehr als 50% der Studierendenkohorten 

ausmachten. Es ist zudem transparent geregelt, dass Absolventen von einschlägigen Ba-

chelorstudiengängen mit mindestens 180 Kreditpunkten von der Prüfungskommission un-

ter Auflagen von bis zu 30 Kreditpunkten zugelassen werden können. 

Die Zugangsvoraussetzungen des Masters Technisches Innovations- und Produktmanage-

ment6 werfen aus Sicht der Gutachter die Frage auf, ob bei Öffnung des Studiengangs für 

Bachelor- oder Diplomabsolventen rein technischer Studiengänge (Maschinenbau, Elektro-

technik, Mechatronik, Verpackungstechnik oder eines vergleichbaren Fachgebietes) sinn-

vollerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese über die erforderlichen wirt-

schaftswissenschaftlichen Kenntnisse verfügen. Zwar ist prinzipiell nachvollziehbar, dass 

mit diesem Programm eine wichtige Schnittstellenqualifikation angestrebt und erreicht 

wird, die in Verbindung mit einer technischen Vorqualifikation die Chancen der Absolven-

ten auf dem Arbeitsmarkt noch einmal verbessert. Gleichwohl ist fraglich, ob diese Bewer-

bergruppe mit den Modulinhalten nicht doch überfordert wird. Die Programmverantwort-

lichen berichten über erste sehr gute Erfahrungen, die die Anforderungen für Elektrotech-

niker, Maschinenbauer, etc. als hoch, aber realisierbar erscheinen ließen. Die Bewerbun-

gen werden demnach im Rahmen der Zulassungsentscheidungen immer individuell bewer-

tet (speziell bei Absolventen rein technischer Studiengänge). Im Studium selbst bildeten 

                                                      
5 Erster berufsqualifizierender Abschluss in einem Diplom- oder Bachelorstudiengang Elektro- und Informati-

onstechnik oder gleichwertiger Abschluss sowie ausreichende Englischkenntnisse auf einem definierten Ni-
veau (TOEFL oder IELTS, ggf. Grundkenntnisse der deutschen Sprache auf der Stufe A1 GER. 

6 § 5 StPO: erster berufsqualifizierender Abschluss in einem Bachelor- oder Diplomstudiengang Wirtschaft-
singenieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik/Maschinenbau oder Maschinenbau, Mechatronik, Elektro-
technik, Verpackungstechnik oder ein Studiengang eines gleichartigen Fachgebiets mit der Gesamtnote von 
mindestens 2,5 und 210 Kreditpunkten; Zugang unter Auflagen von bis zu 30 Kreditpunkten möglich bei 
einem Abschluss in einem Bachelorprogramm mit mindestens 180 Kreditpunkten. 
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speziell die gemischten Projektteams einen wichtigen ausgleichenden Faktor, der offen-

kundig dazu beitrage, dass ein signifikantes Leistungsgefälle zwischen Technikern und Wirt-

schaftsingenieuren nicht erkennbar sei. Die Gutachter kommen daher zu dem Schluss, dass 

die Programmverantwortlichen die Situation weiterhin beobachten sollten, darüber hinaus 

aber kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 

Anerkennungsregeln / Mobilität: Die Anerkennungsregelungen für an anderen Hochschu-

len erworbene Kompetenzen stehen im Einklang mit der Lissabon-Konvention, sind also 

insbesondere kompetenzorientiert und sehen eine Begründungspflicht im Falle negativer 

Anerkennungsentscheidung vor (vgl. § 4 RaPO iVm § 9 APO). Auch die Anerkennung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kompetenzen gemäß den Anerkennungsbe-

schlüssen der KMK ist geregelt (§ 4 Abs. 4 iVm § 9 Abs. 2 APO).  

Hinsichtlich der Frage von Auslandsaufenthalten der Studierenden der vorliegenden Studi-

enprogramme legen die Verantwortlichen überzeugend dar, dass die Fakultät fortlaufende 

Anstrengungen unternimmt, im Rahmen von Hochschulpartnerschaften den Studierenden-

austausch durch geeignete Learning-Agreements zu vertiefen. Die zahlreichen TEMPUS-

Partnerschaften, auf welche die Hochschule in diesem Zusammenhang verweist, bestäti-

gen diese Aktivitäten. Zudem wurde besonders im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 

Elektrotechnik/Mechatronik die Revision des Curriculums in nachvollziehbarer Weise auch 

unter dem Gesichtspunkt der weiteren Flexibilisierung und Öffnung für Auslandsstudien-

zeiten vorgenommen. Die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Studien- 

und Prüfungsleistungen ist klar und transparent geregelt und dem scheint eine großzügige 

Anerkennungspraxis zu folgen. Die Studierenden bestätigen die umfassende Unterstützung 

durch Lehrende und das International Office bei der Planung und Durchführung von Aus-

landsstudienaufenthalten und ebenso die in der Regel problemlose Anerkennung von Stu-

dien- und Prüfungsleistungen auf der Basis entsprechender Learning Agreements. 

Studienorganisation: Die Studienorganisation macht auf die Gutachter einen sehr professi-

onellen Eindruck. Sie wird von einer funktionierenden Studienadministration sowie der 

übersichtlichen und umfassenden Bereitstellung aller studiengangsrelevanten Informatio-

nen auf den Webseiten der Hochschule unterstützt. 

 

Zur Berücksichtigung der Belange der Studierenden sind die betreffenden Ausführungen zu 

Kriterium 2.4 zu vergleichen. 
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Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.3: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des vorgenannten Kriteriums als hinreichend 

erfüllt. Gleichwohl sehen sie in Einzelpunkten noch Verbesserungspotential für die künftige 

Studiengangsentwicklung. 

Modulbeschreibungen 

Die Gutachtergruppe begrüßt die Ankündigung der Programmverantwortlichen, die Mo-

dulbeschreibungen in den oben spezifizierten Aspekten (Lernziele, speziell im überfachli-

chen Bereich, Kreditpunkt- und Workload-Angaben) anpassen bzw. weiterentwickeln zu 

wollen. Hierauf sollte im Zuge der Reakkreditierung ein besonderes Augenmerk liegen, 

weshalb die dazu vorläufig festgehaltene Empfehlung bestätigt wird (s. unten, Abschnitt F, 

E 2.). 

Wissenschaftliches Arbeiten und Dokumentieren / Bachelorstudiengänge 

Die zur strukturierteren Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten geplante Integration 

entsprechender Lehreinheiten in den höheren Semestern, welche die Programmverant-

wortlichen in ihrer Stellungnahme zum Gutachterbericht ankündigen, werden von den Gut-

achtern begrüßt, sollten sich aber nicht – wie es den Anschein hat – auf den Bachelorstudi-

engang Elektro- und Informationstechnik beschränken. Die Gutachter bestätigen zu diesem 

Zweck eine vorläufig vorgeschlagene Empfehlung (s. unten, Abschnitt F, E 5.). 

Methoden sozialwissenschaftlicher Forschung / Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Elekt-

rotechnik/Mechatronik 

Die Gutachter begrüßen die erklärte Absicht der Verantwortlichen, im Sinne eines noch 

größeren Systemverständnisses ein Methodenmodul in das Curriculum zu integrieren, mit 

dessen Hilfe das ingenieurwissenschaftliche Arbeiten, aber auch die Kompetenz der Stu-

dierenden zur sozialwissenschaftlichen Forschung erweitert werden sollen. Der Erfolg der 

Maßnahme sollte im Rahmen der Re-Akkreditierung überprüft werden (s. unten, Abschnitt 

F, E 6.). 

Modulabstimmung / Master Electrical Engineering 

Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass aus Sicht der Programmverantwortlichen die bei-

den Pflichtmodule Telecommunication Systems und Digital Signal Processing im Master 

Electrical Engineering in keinem Verweisungsverhältnis stehen, das erstere vielmehr auf 

entsprechende Kenntnisse des Digital Signal Processing im vorausliegenden grundständi-

gen Bachelorstudium aufbaue, so dass das Masterstudium in dieser Hinsicht problemfrei 
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sowohl im Winter- als auch im Sommersemester begonnen werden könne. Davon abgese-

hen, dass die vorausgesetzten Grundlagenkenntnisse nicht notwendigerweise in jedem Ba-

chelorstudiengang vermittelt werden (insbesondere bei externen Bewerbern nicht), hatten 

die Gutachter auch im Gespräch mit den Studierenden den Eindruck gewonnen, dass eine 

bessere Abstimmung mit Blick auf den angestrebten Studienerfolg sinnvoll sein könnte. Sie 

halten daher explizit an der hierzu angeregten Empfehlung fest (s. unten, Abschnitt F, E 7.) 

und sind der Auffassung, dass der Punkt im Rahmen der Reakkreditierung des Masterpro-

gramms besonders überprüft werden sollte.  

Kriterium 2.4 Studierbarkeit 

Evidenzen:  

 Entsprechende Abschnitte des Selbstberichts 

 Studienverlaufsplan im jeweiligen Modulhandbuch, Anlage C des Selbstberichts; auf 

der jeweiligen Internetseite verfügbar, z.B. für den Bachelor Elektro- und Informati-

onstechnik: https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/E_I/e_i/pdf/Curri-

culum_EI-Bachelor-V22_ab_ws_1819.pdf (Zugriff: 10.03.2019) 

 Modulbeschreibungen (Arbeitsumfang und Kreditpunktbewertung), Anlage C des 

Selbstberichts 

 Evaluationsfragebogen zur Lehrveranstaltung, Anlage H3a des Selbstberichts 

 Nachteilsausgleichsregelungen in der Allgemeinen Prüfungsordnung / Informationen 

für Studierende mit Behinderung verfügbar unter: https://www.hs-kempten.de/ser-

vices/gleichstellung-und-familie/antidiskriminierung/behinderung-und-stu-

dium.html (Zugriff: 10.03.2019) 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Eingangsqualifikationen / Studienplangestaltung: Die Hochschule hat insbesondere durch 

einen obligatorischen Test Basismathematik, den Bachelorstudierende aller drei Bachelor-

studiengänge während des ersten Semesters erfolgreich absolvieren müssen, um an der 

Prüfung im jeweiligen Mathematikmodul teilnehmen zu können, sowie über das sog. MIN-

Tensiv-Programm, einem Tutorium zu Grundlagenmodulen, das durch entsprechend aus-

gebildete fortgeschrittene Studierende durchgeführt wird, auf die zunehmende Heteroge-

nität der Bildungsvoraussetzungen der Studienanfänger reagiert. Die Gutachter sehen, dass 

dadurch die Leistungen in den basalen Mathematik- und Physik-Modulen bereits spürbar 

verbessert und damit die Studierbarkeit der Bachelorprogramme insgesamt erhöht werden 

https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/E_I/e_i/pdf/Curriculum_EI-Bachelor-V22_ab_ws_1819.pdf
https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/E_I/e_i/pdf/Curriculum_EI-Bachelor-V22_ab_ws_1819.pdf
https://www.hs-kempten.de/services/gleichstellung-und-familie/antidiskriminierung/behinderung-und-studium.html
https://www.hs-kempten.de/services/gleichstellung-und-familie/antidiskriminierung/behinderung-und-studium.html
https://www.hs-kempten.de/services/gleichstellung-und-familie/antidiskriminierung/behinderung-und-studium.html
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konnte. Entsprechend loben die Studierenden die geschilderten Unterstützungsangebote 

als hilfreich. 

Mit Blick auf sich im Einzelfall abzeichnende Studierbarkeitshürden betrachten die Gutach-

ter die in den Studien- und Prüfungsordnungen der Bachelorstudiengänge außerdem ver-

pflichtend vorgesehene Fachstudienberatung, wenn bis zum Ende des zweiten Fachsemes-

ters nicht mindestens 40 Kreditpunkte erworben wurden, als zielführend. 

Studentische Arbeitslast: Die Hochschule nutzt das ECTS-System zur Kreditpunktbewertung 

ihrer Studiengänge. Durchschnittlich werden pro Modul zwischen 5 und 10 Kreditpunkten 

vergeben, in wenigen fachlich oder didaktisch begründeten Fällen – die zudem die durch-

schnittliche Prüfungsbelastung nicht signifikant tangieren – weniger als fünf Kreditpunkte. 

Pro Semester sind in der Regel Module im Umfang von 30 Kreditpunkten zu absolvieren. 

Pro Kreditpunkt wird konsistent ein studentischer Arbeitsumfang von 30 Stunden berech-

net, wie sich aus den entsprechenden Erläuterungen zur Workload-Berechnung im Vor-

spann der Modulhandbücher ergibt. Aus Sicht der Gutachter trägt die interne Zuweisung 

von Kreditpunkten zu den Teilveranstaltungen eines Moduls, insbesondere Vorlesungen 

und Laborpraktika, in den einzelnen Modulbeschreibungen zur Transparenz des kalkulier-

ten studentischen Arbeitsaufwands bei und erleichtert den Studierenden die individuelle 

Einschätzung des jeweiligen Arbeitsaufwands pro Gesamtmodul im Zuge der regelmäßigen 

Workloaderhebung. Im Einklang mit den geltenden Ordnungen nimmt die Gutachter-

gruppe in diesem Zusammenhang an, dass Kreditpunkte regelhaft nach bestandenen Mo-

dulprüfungen (ggf. einschließlich aller bestandenen Prüfungsbestandteile) vergeben wer-

den.  

Konkrete Kritik an der der Kreditpunktverteilung zugrundeliegenden Arbeitslastkalkulation 

wurde im Audit nicht geäußert, weshalb die Gutachter von einer im Allgemeinen angemes-

senen Kreditpunktbewertung bzw. einem funktionierenden Korrekturmechanismus ausge-

hen. 

Nachvollziehbare und aussagekräftige, d. h. kohortenbezogene statistische Daten über die 

durchschnittliche Studienzeit und insbesondere den Studienabschluss in Regelstudienzeit 

liegen nicht vor. Die Hochschule berichtet, diese derzeit noch nicht systematisch im Rah-

men der Qualitätssicherung der Studiengänge zu nutzen. Zugleich räumen die Verantwort-

lichen ein, dass namentlich in den Bachelorstudiengängen nur ein geringerer Teil der Stu-

dierenden das Studium in Regelstudienzeit abschließe, während die Studiendauer überwie-

gend um ein bis zwei Semester verlängert sei. Als Grund dafür werden noch fehlende Mo-

dulprüfungen und insbesondere die bislang für die Bachelorarbeit vorgesehene dreimona-

tige Bearbeitungszeit identifiziert, welche sich angesichts der obligatorisch zu absolvieren-
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den Module im Abschlusssemester und der in der Regel extern im Unternehmen anzufer-

tigenden Bachelorarbeit als unrealistisch erwiesen habe. Um den Abschluss in Regelstudi-

enzeit zu erleichtern wurde deshalb die Bearbeitungszeit auf fünf Monate verlängert (ohne 

den Umfang der Bachelorarbeit auszuweiten), was den Gutachtern nachvollziehbar er-

scheint.  

Prinzipiell sehen sie sich auf der Basis des Selbstberichts aber nicht in der Lage einzuschät-

zen, inwieweit die Daten der Studierendenstatistik systematisch und nachvollziehbar in die 

Weiterentwicklung der Studienprogramme einbezogen wurden und werden. In diesem 

Punkt sollten die Programmverantwortlichen mit ihrer Stellungnahme ergänzende Infor-

mationen/Daten vorlegen (kohortenbezogene Zahlen über Studienanfänger und -abbre-

cher sowie die durchschnittliche Studiendauer für die abgelaufene Akkreditierungsperiode; 

s. dazu unten Kap.C.2.9 und D.1). 

Prüfungsbelastung und -organisation: Das Prüfungssystem wird eingehend in Kap. 2.5 be-

handelt.  

Beratung / Betreuung: Die Hochschule und die studiengangstragende Fakultät Elektrotech-

nik halten umfassende fachliche und überfachliche Betreuungs- und Beratungsangebote 

für die Studierenden bereit. Als vorbildlich herauszuheben ist namentlich die sehr gute 

fachliche Betreuung, über welche die Studierenden im Audit berichten sowie die unter-

schiedlichen Betreuungs- und Unterstützungsangebote der Bachelorstudierenden in der 

Studieneingangsphase. 

Positiv nehmen die Gutachter zur Kenntnis, dass sich die Studierenden generell gut betreut 

fühlen und ihre Ansprechpartner u. a. für den zu wählenden Schwerpunkt kennen. 

Studierende mit Behinderung: Im Rahmen des Diversity-Managements der Hochschule 

(s. dazu auch die Ausführungen in Kap. 2.11) werden die Belange von behinderten Studie-

renden durch einen Behindertenbeauftragten vertreten (Chancengleichheit, Barrierefrei-

heit etc.). Entsprechende Nachteilsausgleichsregelungen tragen den studien- und prü-

fungsorganisatorischen Bedürfnissen dieser Studierendengruppe adäquat Rechnung. 

 

Insgesamt fördern die genannten studien- und prüfungsorganisatorischen Aspekte, ein-

schließlich der Zugangsregelung und der Maßnahmen der Hochschule zur Berücksichtigung 

heterogener Eingangsqualifikationen (vgl. Kriterium 2.3), die Studierbarkeit der Studien-

programme. 
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Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.4: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des vorstehenden Kriteriums als vollständig 

erfüllt. 

Kriterium 2.5 Prüfungssystem 

Evidenzen:  

 Entsprechender Abschnitt des Selbstberichts 

 Prüfungspläne als Anlage zur jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung (Prüfungsver-

teilung und Prüfungsbelastung) 

 Modulbeschreibungen (Prüfungsformen, Prüfungsanzahl und Prüfungsdauer in den 

einzelnen Modulen inklusive der Abschlussarbeiten) 

 Rahmenprüfungsordnung für Fachhochschulen, Allgemeine Prüfungsordnung sowie 

jeweilige Studien- und Prüfungsordnung (Prüfungsorganisation, Arten von Prüfun-

gen, Bewertungskriterien, Regeln für Prüfungswiederholung etc.), Anhang D des 

Selbstberichts 

 Für die Prüfungen und die Prüfungsorganisation relevante Informationen finden sich 

unter: https://www.hs-kempten.de/studium/pruefungen.html?L=0 (Zugriff: 

10.03.2019) 

 Evaluationsbogen für Lehrveranstaltungen, Anhang H3a des Selbstberichts 

 Vor-Ort-Begehung: Exemplarische Einsichtnahme in Klausuren und Abschlussarbei-

ten 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Kompetenzorientierung der Prüfungen: Die Gutachter stellen fest, dass in den Bachelorstu-

diengängen die schriftliche Prüfung (im Umfang von 1, 1,5 oder 2 Zeitstunden) die vorherr-

schende Prüfungsform ist. Laborpraktika, welche die theoretischen Kenntnisse veranschau-

lichen und vertiefen sollen, umfassen schriftliche Ausarbeitungen wie mündliche Präsenta-

tionen, und können – neben kleineren Projektpräsentationen sowie dem obligatorischen 

Kolloquium zur Abschlussarbeit – zum Nachweis der Fähigkeit dienen, anwendungsbezo-

gene Problemlösungen mündlich zu vertreten. Da die Laborpraktika entweder Prüfungsvo-

raussetzungen (in den Bachelorstudiengängen) oder direkter Prüfungsbestandteil sind (im 

Masterstudiengang Electrical Engineering) erscheint diese Kombination den Gutachtern 

angemessen, um die Verbindung von theoretischen und praktischen Modulzielen speziell 

https://www.hs-kempten.de/studium/pruefungen.html?L=0
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in den technischen Studiengängen (abgesehen vom Masterstudiengang Technisches Inno-

vations- und Produktmanagement) adäquat abzubilden. Insoweit bilden die vorgesehenen 

Prüfungsformen aus ihrer Sicht das Bestrebten der Lehrenden ab, in den Prüfungen „kom-

petenzorientiert“ zu erfassen, in welchem Umfang die jeweils angestrebten Lernziele tat-

sächlich und umfassend erreicht wurden. Das Erreichen der angestrebten Lernziele auf Ba-

chelor- bzw. Masterniveau dokumentieren auch die im Rahmen der Vor-Ort-Begehung ein-

gesehenen exemplarischen Klausuren und Abschlussarbeiten. Gleichwohl weist die Gut-

achtergruppe mit Blick auf die Dominanz schriftlicher Modulabschlussprüfungen nament-

lich in den Bachelorprogrammen darauf hin, dass es die anhaltende anspruchsvolle Auf-

gabe der Lehrenden ist, Lernziele, Lehr- und Prüfungsformen in passender Weise bestmög-

lich aufeinander abzustimmen. Hierzu könnten prinzipiell die Lehrveranstaltungs- bzw. Mo-

dulevaluationen dem einzelnen Lehrenden wertvolle Hinweise geben, wenn sie denn ent-

sprechende Fragedimensionen enthielten, was im vorliegenden Evaluationsfragebogen 

nicht der Fall ist (s. unten Kap. 2.9). 

Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Zusammenhang projektbasiertes Arbeiten 

ein, das in kleinem Umfang schon in den Bachelorprogrammen (Modul Systemdesign), 

deutlich stärker dagegen in den Masterprogrammen und hier wiederum insbesondere im 

Masterstudiengang Technisches Innovations- und Produktmanagement eine Rolle spielt. 

Die anwendungsorientierte Vertiefung von Theoriewissen in kleineren oder größeren Inge-

nieurprojekten in Verbindung mit den in diesem Zusammenhang geforderten sozialen, 

kommunikativen und Team-Kompetenzen bilden nach Auffassung der Gutachtergruppe ein 

besonders geeignetes Instrument zur Realisierung der betreffenden Qualifikationsziele 

(s. oben Kap. 2.1 und 2.3).  

An den beiden großen Projekten, die im Mittelpunkt des Masters Technisches Innovations- 

und Produktmanagement stehen und dort den Produktlebenszyklus von der Entwicklung 

bis zur Markteinführung abbilden sollen, loben die Studierenden besonders die gelungene 

Theorie-Praxis-Integration sowie die sehr gute Betreuung durch die projektverantwortli-

chen Unternehmen sowie durch die Hochschule. Hierbei bleibt es nach Darstellung der Ver-

antwortlichen allerdings– trotz der Vorgabe, dass neben der Gruppenbewertung immer 

auch eine individuelle Leistungsbewertung erfolge7 – in der Regel bei der Gruppenbewer-

tung, während eine (zusätzliche) Einzelbewertung im Rahmen der Präsentation als zwar 

mögliche, aber eben in der Regel nicht realisierte Option beschrieben wird. Die Gutachter 

                                                      
7 Dies ist den kaum anders zu verstehenden Bemerkungen im Selbstbericht zu entnehmen, wo es bezüglich 

der Gruppenarbeiten ebd., S. 61 und S. 62 heißt: „In jedem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Anteil der oder des einzelnen Studierenden deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein.“ Auch § 6 Abs. 
3 StPO TIP lässt sich in diesem Sinne verstehen, wo unmissverständlich bestimmt wird: „Bei Gruppenarbei-
ten erfolgt eine zusätzliche individuelle Bewertung.“ 
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halten die von den Verantwortlichen vorgebrachten Argumente für diese Praxis (überra-

gende praktische Bedeutung von Projektarbeit in den absehbaren beruflichen Tätigkeits-

feldern der Absolventen dieses Masters, Herausbildung der dort gefragten Kompetenzen, 

Verantwortlichkeitsgefühl des einzelnen Studierenden für die Gruppenleistung) zwar für 

nachvollziehbar, weisen allerdings mit Nachdruck auf den offenkundigen Widerspruch zwi-

schen der Praxis und den Vorgaben der Prüfungsordnung hin, der aus ihrer Sicht aufklä-

rungsbedürftig ist und in geeigneter Weise behoben werden muss (Änderung der Praxis 

oder der entsprechenden Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung). 

Die Gutachtergruppe stellt fest, dass die Modulbeschreibungen in der Regel konkrete An-

gaben zu den Prüfungsformen und zur Prüfungsdauer enthalten. Diese fehlen allerdings in 

dem den Gutachtern vorliegenden Modulhandbuch des Bachelors Wirtschaftsingenieur-

wesen Elektrotechnik/Mechatronik. Die im Internet veröffentlichte neuere Version des 

Modulhandbuchs (vom 19.12.2018) hingegen führt die Prüfungsanforderungen und -for-

men auf, so dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  

Eine Prüfung pro Modul: Grundsätzlich werden die Module mit einer Prüfung abgeschlos-

sen. Dass in den technischen Modulen (s. oben) der Bachelorprogramme zusätzlich Labor-

praktika als Prüfungsvorleistung zu erbringen und diese in der Regel separater Bestandteil 

der Prüfungsleistungen in den technischen Modulen des Masterprogramms Electrical Engi-

neering sind, widerspricht dem aus Sicht der Gutachter nicht. Zum einen handelt es sich 

dabei um Leistungen, die eine Aussage über das vollständige Erreichen der Modulziele 

überhaupt erst ermöglichen („kompetenzorientiertes Prüfen“, s. oben); zum anderen wer-

den diese Leistungen semesterbegleitend erbracht und erhöhen somit nicht die Prüfungs-

belastung im eigentlichen Prüfungszeitraum. 

Prüfungsbelastung und Organisation: Die Prüfungsbelastung erscheint den Gutachtern mit 

durchschnittlich fünf bis sechs Modulabschlussprüfungen pro Semester (ohne Laborprak-

tika) insgesamt angemessen. Auch sind die Verantwortlichen offenkundig darum bemüht, 

die Prüfungen im gegebenen Prüfungszeitraum angemessen zu verteilen und Überschnei-

dungen nach Möglichkeit auszuschließen. Diese Einschätzung bestätigen die Studierenden 

ausdrücklich. Die von den im Audit anwesenden Studierenden des Bachelors Elektro- und 

Informationstechnik eher kritisch angesprochene Prüfungsverteilung im Grundstudium 

(Abschlussprüfung der beiden Physikmodule erst am Ende des zweiten Semesters) mit ei-

ner kleineren Zahl von Prüfungen im ersten Semester zulasten eines höheren Prüfungsum-

fangs im zweiten Semester entzieht sich einer eindeutigen Bewertbarkeit. Da der Punkt 

offenkundig im Zuge der Evaluation angesprochen wurde, gehen die Gutachter davon aus, 

dass Fakultät und Programmverantwortliche eine für die Studierenden akzeptable Lösung 

finden werden.  
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Insgesamt macht die Prüfungsorganisation und -verwaltung (einschließlich der An- und Ab-

meldung, der Korrekturzeiten, der Wiederholungsprüfungen) einen sehr guten und dem 

Studium in der Regelstudienzeit förderlichen Eindruck.  

In diesem Zusammenhang würdigen die Gutachter positiv, dass die Studierenden über alle 

prüfungsrelevanten Fristen, organisatorischen Maßnahmen und Ansprechpartner auf einer 

separaten, sehr übersichtlichen Webseite informiert werden. Vereinzelte Hinweise der Stu-

dierenden, dass die „Bewertungsraster“ für die konkreten Prüfungsleistungen nicht immer 

nachvollziehbar und transparent seien, können im Gespräch mit den Lehrenden nicht vali-

diert werden. Vielmehr gewinnen die Gutachter den Eindruck, dass der jeweilige Bewer-

tungsmaßstab im Vorhinein eindeutig festgelegt und kommuniziert wird. Das im Allgemei-

nen festliegende Punktspektrum soll dabei allerdings flexibel einsetzbar sein und unter 

dem Eindruck des Gesamtergebnisses z. B. auch Bestnoten mit weniger als der vollen 

Punktzahl ermöglichen. Die Gutachter regen an, die Studierenden ggf. noch besser über die 

Einzelheiten der Prüfungsbewertung aufzuklären. 

Zum Nachteilsausgleich sind die betreffenden Ausführungen unter Kriterium 2.4, zum Ver-

bindlichkeitsstatus der vorgelegten Ordnungen die Ausführungen unter Kriterium 2.8 zu ver-

gleichen. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.5: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen an das Prüfungssystem als für alle Studien-

gänge – mit Ausnahme des Masters Technisches Innovations- und Produktmanagement – 

vollständig erfüllt.  

Bewertung Gruppenarbeiten / Master Technisches Innovations- und Produktmanagement 

Im Falle des Masters TIP danken sie für die Erläuterungen der Verantwortlichen zum Wi-

derspruch zwischen Bewertungspraxis und einschlägigen Vorgaben der RaPO und der pro-

grammspezifischen Studien- und Prüfungsordnung zu Gruppenarbeiten. Hier soll die Be-

wertungspraxis durch geeignete Instrumente dahingehend verändert werden, dass neben 

der Gruppenbewertung in jedem Falle auch eine individuelle Leistungsbewertung ermög-

licht wird. Da die Festlegung auf bestimmte Instrumente einer Abstimmung mit dem juris-

tischen Referat der Hochschule vorbehalten werden soll, halten die Gutachter bis zur Um-

setzung eine entsprechende Auflage für erforderlich (s. unten, Abschnitt F, A 2.). 



C Bericht der Gutachter 

31 

Kriterium 2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Evidenzen:  

 Entsprechender Abschnitt im Selbstbericht 

 Unternehmens-Kooperationen im Rahmen des Dualen Studium; Informationen auf 

den jeweiligen Webseiten des Studiengangs sowie auf den Seiten des Vereins „hoch-

schule dual“; Informationen dazu auf die Hochschulseite zum dualen Studium verfüg-

bar unter: https://www.hs-kempten.de/studium/dual-studieren/unterneh-

men.html?L=0 (Zugriff: 10.03.2019) 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Von hervorragender Bedeutung für die Hochschule ist aus Sicht der Gutachter die starke 

Verankerung in der Region, der sich nicht zuletzt in dem ausgeprägten Anwendungs- und 

Praxisbezug ihrer Studiengänge ausdrückt. Hier wiederum spielen, wie die Gutachter se-

hen, die vielfältigen und engen Kontakte speziell zu den regionalen Unternehmen im Be-

reich der Kraftfahrzeugindustrie sowie der Automatisierung und Robotik eine hervorra-

gende Rolle. Das Angebot der dualen Studiengangsvarianten vor allem in den Bachelorstu-

diengängen, aber auch im Masterprogramm Technisches Innovations- und Produktma-

nagement überzeugt die Gutachter vor diesem Hintergrund besonders. Gleichwohl könn-

ten die Abstimmungsprozesse im Rahmen des dualen Studiums aus Sicht der Unternehmen 

– wie bereits erwähnt – stärker formalisiert oder institutionalisiert werden (s. auch unten 

Kap. 2.10). 

Die Gutachtergruppe nimmt darüber hinaus zur Kenntnis, dass die Hochschule und die Fa-

kultät Elektrotechnik über Kooperationen mit anderen, auch ausländischen Partnerhoch-

schulen verfügen, an denen Studierende auf der Basis von Learning Agreements Studien-

zeiten und -leistungen erbringen können.  

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.6: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des vorgenannten Kriteriums als erfüllt. 

Verbesserungspotential sehen sie, wie oben dargelegt, bei der Abstimmung mit den Indust-

riepartnern in den dualen Studiengangsvarianten. Die Zusammenarbeit sollte aus ihrer 

Sicht zu diesem Zweck stärker formalisiert oder institutionalisiert werden (s. unten, Ab-

schnitt F, E 4.). 

https://www.hs-kempten.de/studium/dual-studieren/unternehmen.html?L=0
https://www.hs-kempten.de/studium/dual-studieren/unternehmen.html?L=0
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Kriterium 2.7 Ausstattung 

Evidenzen:  

 Abschnitte „Beteiligtes Personal“, „Personalentwicklung“ sowie „Berufungsstan-

dards und Kompetenz der Lehrenden“ 

 Verfügbares Lehrdeputat exemplarisch für das SoSe 2018 in Verbindung mit Lehrver-

flechtungsmatrizen, Anhänge A und T des Selbstberichts 

 Personalhandbuch, Anhang B des Selbstberichts 

 Weiterbildungsangebot für Beschäftige der Hochschule Kempten, Anhang O des 

Selbstberichts 

 Bestandshandbuch der Fakultät Elektrotechnik, Anhang I des Selbstberichts 

 Informationen über die Labore der Fakultät Elektrotechnik zugänglich unter: 

https://www.hs-kempten.de/hochschule/labore-elektrotechnik.html (Zugriff: 

10.03.2019) 

 Informationen zu Forschungsprojekten der Fakultät sind verfügbar unter: 

https://www.hs-kempten.de/hochschule/fakultaeten/elektrotechnik/forschungs-

projekte.html (Zugriff: 10.03.2019) 

 Im Rahmen der Vor-Ort-Begehung: Besichtigung studiengangsrelevanter Einrichtun-

gen 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Personelle Ausstattung: Das für die Durchführung der Lehre in den vorliegenden Studien-

programmen verfügbare Personal ist im Selbstbericht, im Nachweis zur Lehrkapazität (An-

lage A zum Selbstbericht) und im Personalhandbuch ausführlich dokumentiert. Mit derzeit 

25 Professuren, einem Fachoberlehrer, einer Lehrkraft für besondere Aufgaben, 24 Lehr-

beauftragten sowie einem wissenschaftlichen und 17 nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern 

kann von einer insgesamt angemessenen Personalausstattung für die Lehre gesprochen 

werden. Gleichwohl zeigen die vorliegenden Lehrverflechtungsmatrizen vereinzelte Belas-

tungsspitzen, in denen die Gutachter allerdings kein strukturelles Problem erkennen. Sie 

gehen vielmehr davon aus, dass die Fakultät entsprechend der Äußerungen der Fakultäts- 

und Hochschulleitungen im Audit derartige temporäre Überlasten künftig durch geeignete 

Entlastungsstrategien zu vermeiden sucht. 

https://www.hs-kempten.de/hochschule/labore-elektrotechnik.html
https://www.hs-kempten.de/hochschule/fakultaeten/elektrotechnik/forschungsprojekte.html
https://www.hs-kempten.de/hochschule/fakultaeten/elektrotechnik/forschungsprojekte.html
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Den Erklärungen der Hochschulleitung im Audit entnehmen die Gutachter, dass die Fakul-

tät Elektrotechnik als eine der technischen Kernfakultäten der Hochschule gilt. Entspre-

chend sehen sie deren Personalstruktur als konsolidiert an, auch wenn die Wiederbeset-

zungen der im konkreten Fall drei bis vier im Akkreditierungszeitraum vakant werdenden 

Professuren nicht automatisch, sondern auf Antrag und prinzipiell unter dem Eindruck der 

allgemeinen Auslastungsentwicklung erfolgt. Die hohe fachliche Expertise speziell des 

hauptamtlichen akademischen Personals spiegelt sich nicht zuletzt in der Forschungsstärke 

der Fakultät nieder (vor allem auf den Gebieten Energie- und Antriebstechnik, vernetzte 

Mobilität und Fahrzeugtechnik sowie Automatisierung und Robotik). Die Forschungsstärke 

schlägt vor allem in derzeit zwei Forschungsprofessuren (mit einem Forschungsdeputat von 

jeweils neun Stunden) und einer Stiftungsprofessur zu Buche, die aus Sicht der Gutachter 

ihrerseits positiv verstärkende Wirkungen auf die Qualität der Studienprogramme haben. 

Andererseits ist der Hinweis der Verantwortlichen nachvollziehbar, dass die Entwicklung 

der Infrastruktur sowie die Bewältigung der Arbeitslast kaum Schritt halten mit den stetig 

steigenden Anforderungen des Ministeriums an Forschung und Lehre auch in den Fach-

hochschulen. Gerade mit Blick auf die erwähnten temporären Entlastungsspitzen, die bei 

einzelnen Lehrenden festzustellen sind, halten die Gutachter es für wichtig, im Zuge der 

Hochschul- und Fakultätsentwicklung geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit nicht eine 

temporär hohe Lehrbelastung einzelner Professuren in eine strukturelle Überlast um-

schlägt. Gegenwärtig sieht die Gutachtergruppe allerdings keine Anzeichen hierfür und da-

her auch keinen weitergehenden Handlungsbedarf in dieser Frage. 

Personalentwicklung: Die Gutachter stellen fest, dass die Lehrenden der Fakultät Elektro-

technik zur Fortbildung ihrer didaktischen und fachlichen Fähigkeiten die Möglichkeit er-

halten, an Weiterbildungskursen teilzunehmen. Dabei ist insbesondere hervorzuheben, 

dass neu berufene Professoren verpflichtet sind, während ihrer ersten drei Semester an 

einem Seminar zur Hochschuldidaktik und einer Fortbildungsveranstaltung zu „Rechts-

grundlagen für die Lehre an Hochschulen“ teilzunehmen. In Zusammenarbeit mit Einrich-

tungen wie dem Zentrum für Hochschuldidaktik (DiZ) in Ingolstadt bietet die Hochschule 

ein breites Spektrum an Weiterbildungskursen an. Darüber hinaus dokumentiert das um-

fangreiche interne Weiterbildungsangebot („LERNZEIT“, vgl. Anhang O) das Personalent-

wicklungskonzept der Hochschule. Durch Gespräche mit den Lehrenden stellen die Gutach-

ter fest, dass dieses breite Angebot regelmäßig wahrgenommen und auch über die unmit-

telbare Zeit nach der Berufung hinaus genutzt wird. Gleichzeitig zeigen die Gespräche mit 

den Lehrenden, dass diese durch ihre engen Kontakte zu Unternehmen die Möglichkeit 

wahrnehmen, ihre fachliche Weiterentwicklung praxisnah auszurichten und die so gewon-

nenen Erfahrungen in die Konzeption und Fortentwicklung der Studiengänge einbringen. 
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Der „Leitfaden zu Mitarbeitergesprächen“ (Anhang M) dokumentiert zudem, dass die Ver-

änderungs- und Entwicklungsperspektiven der Mitarbeiter in den jährlich stattfindenden 

Personalgesprächen thematisiert werden. 

Finanzielle und sächliche Ausstattung: Nach Darstellung der Hochschule speist sich die fi-

nanzielle Ausstattung der Fakultät vornehmlich aus drei Quellen: den regulären Haushalts-

mitteln, den Studienzuschüssen – Mitteln des Landes Bayern, die seit dem Wintersemester 

2013/14 die weggefallenen Studienbeiträge ersetzen – sowie Mitteln aus dem sog. Hör-

saalsponsoring durch Firmen. Die Gutachter erfahren weiterhin, dass die Haushaltsmittel 

durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst belastungs- 

und leistungsbezogen vergeben werden. Angesichts des berichteten starken Wachstums 

der Hochschule in den vergangenen Jahren ist es sicher hilfreich, dass in den Zielvereinba-

rungen mit dem Ministerium neben der Absolventenzahl auch die Zahl der Studierenden 

dabei ausdrückliche Berücksichtigung findet. Die der Fakultät zugewiesenen Haushaltsmit-

tel werden einmal jährlich durch Beschluss der Hochschulleitung festgesetzt. Die erwähn-

ten Studienzuschüsse werden laut Selbstbericht zu einem kleineren Teil für hochschulweite 

Zwecke, dagegen zum größten Teil von der Fakultät selbst unter paritätischer Beteiligung 

der Studierenden für Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Lehre verwendet. Die 

Gutachter haben keinen Zweifel an der Selbsteinschätzung der Verantwortlichen, über eine 

insgesamt sehr solide Grundausstattung zu verfügen, auf deren Basis die kurz-, mittel- und 

langfristige Finanzierung der Studiengänge gesichert ist. 

Die Fakultät ist seit 2011 in einem modernen, gut ausgestatteten Gebäude der Campus-

Hochschule untergebracht. Studentische Lern- und Arbeitsräume, IT-Infrastruktur und Bib-

liothek sind entsprechend modern und auf dem Stand der Technik. Infolge der zunehmen-

den Bedeutung der Forschungstätigkeit sind offenkundig auch die reinen Forschungsflä-

chen der Fakultät in weiterem Ausbau begriffen. Die Gutachter überzeugen sich während 

der Vor-Ort-Begehung von der guten, in Teilen sehr guten Laborausstattung für die vorlie-

genden Studienprogramme. Sie sind überzeugt, dass der kapazitativ durchaus herausfor-

dernde „Spagat“ zwischen Lehre und Forschung in den Studiengängen selbst belebende 

und qualitätssteigernde Wirkung entfaltet. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.7: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen an die (personelle, sachliche und finanzielle) 

Ausstattung der vorliegenden Studiengänge als vollständig erfüllt. 
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Kriterium 2.8 Transparenz  

Evidenzen:  

 Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen i.d.F. vom 06.08.2010, Anhang D 

des Selbstberichts 

 Allgemeine Prüfungsordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kemp-

ten (APO) i.d.F. vom 04.10.2013, Anhang D des Selbstberichts 

 Programmspezifische Studien- und Prüfungsordnungen, Anhang D des Selbstberichts  

 Alle relevanten Prüfungsordnungen sind auch auf dem Online-Portal der Hochschule 

verfügbar: https://www.hs-kempten.de/studium/pruefungen.html (Zugriff: 

10.03.2019) 

 Satzung über die nähere Ausgestaltung des örtlichen Auswahlverfahrens an der 

Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten i.d.F. vom 15.04.2015, Anhang 

D des Selbstberichts 

 Satzung über die praktischen Studiensemester an der Hochschule Kempten i.d.F. vom 

09.03.2015, verfügbar unter: https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kemp-

ten/HL/Hochschulrecht/Allgemeines/150317_kons._PrS.pdf (Zugriff: 10.03.2019) 

 Immatrikulationssatzung der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten 

i.d.F. vom 06.12.2013, Anhang D des Selbstberichts 

 Grundordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten i.d.F. vom 

28.02.2018, Anhang D des Selbstberichts 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Es ist festzustellen, dass die den Studiengängen zugrundeliegenden Ordnungen alle für Zu-

gang, Ablauf und Abschluss des Studiums maßgeblichen Regelungen enthalten. Die in Kraft 

gesetzte Fassung der Prüfungsordnungen ist auf dem Internetportal der Hochschule sowie 

auf der jeweiligen Webseite des Studiengangs veröffentlicht.  

Die Studien- und Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs Elektro- und Informations-

technik wurde jedoch nur in der vom Fakultätsrat Elektrotechnik und Informationstechnik 

verabschiedeten Fassung vorgelegt. Die in Kraft gesetzte Version muss im weiteren Verfah-

ren noch nachgewiesen werden. 

Weitere relevante rechtliche Dokumente wie die Rahmenprüfungsordnung und die Allge-

meine Prüfungsordnung der Hochschule sind dort ebenfalls veröffentlicht und abrufbar. 

Für den englischsprachigen Studiengang Electrical Engineering sind die studienrelevanten 

Dokumente und Ordnungen auch in englischer Sprache verfügbar. 

https://www.hs-kempten.de/studium/pruefungen.html
https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/HL/Hochschulrecht/Allgemeines/150317_kons._PrS.pdf
https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/HL/Hochschulrecht/Allgemeines/150317_kons._PrS.pdf
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Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.8: 

Die Gutachter bewerten die Transparenzanforderungen für die vorliegenden Studienpro-

gramme als nunmehr vollständig erfüllt.  

Sie danken in diesem Zusammenhang für den Nachweis der zwischenzeitlichen Inkraftset-

zung der Studien-und Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs Elektro- und Informati-

onstechnik. 

Kriterium 2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Evidenzen:  

 Kap. Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Selbstberichts 

 „Konzeption zum Prozess- und Qualitätsmanagement der Hochschule Kempten“ 

i.d.F. vom 31.07.2018 

 Prozesslandkarte; Prozessbeschreibungen Prozessmanagement und Berufungsver-

fahren, Anhang L des Selbstberichts 

 Evaluationsleitlinie, Anhang H1 des Selbstberichts  

 Evaluationsfragebogen für LV-Evaluationen (deutsch und englisch), Anhang H3a+b 

des Selbstberichts 

 Evaluation Auswertungsbogen, Anhang H2des Selbstberichts 

 Lehrbericht für den Zeitraum SoSe 2015 bis WS 2017/18 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die Gutachter erkennen, dass die Hochschule erhebliche Anstrengungen unternimmt, im 

Rahmen eines hochschulweiten QM-Systems (QMS) die Handlungsbereiche zu identifizie-

ren, die unter definierten Qualitätszielen über Qualitätskriterien, Standards, Zuständigkei-

ten und mit konkreten Instrumenten verfolgt werden sollen. Das Konzept dieses hochschul-

weiten QMS liegt seit längerem vor und die wesentlichen Kernprozesse sind bereits be-

schrieben und in weiten Teilen auch schon implementiert.  

Die verantwortlichen Instanzen auf zentraler wie dezentraler Ebene der Qualitätssicherung 

sind ebenso wie eine Reihe von Qualitätssicherungsinstrumenten des hochschulweiten 

QMS vorhanden und damit bewertbar. So sind die Kommunikationswege zwischen Hoch-

schulleitung und Fakultäten, über welche die beiderseitigen Qualitätsmanagementakteure 

regelmäßig die qualitätsbasierte Weiterentwicklung der Studiengänge abstimmen, institu-
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tionalisiert. Gleichzeitig werden die relevanten internen und externen Akteure, von der Lei-

tungsebene über die Lehrenden bis zu den Studierenden und Absolventen, in die qualitäts-

bezogene Weiterentwicklung der Studiengänge einbezogen. Die Studierenden sind dabei 

sowohl über die Selbstverwaltungsorgane der Fakultät eingebunden wie im Rahmen der 

Lehrveranstaltungsevaluation als einem zentralen Qualitätssicherungsinstrument.  

In der 2015 in Kraft gesetzten Evaluationsleitlinie ist das Verfahren für Lehrveranstaltungs-

evaluation definiert. Die Lehrveranstaltungsevaluation soll demnach in grundsätzlich aner-

kennenswerter Weise dazu beitragen, Probleme und Defizite der Lehre möglichst weitge-

hend auf der Gesprächsebene Studierende/Lehrende zu lösen. Dass der Studiendekan und 

die Fakultätsleitung auch in kritischen Fällen erst nachrangig eingeschaltet werden, ist mit 

Blick auf das angestrebte Vertrauensverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden und 

die unter allen Umständen möglichst direkte Kommunikation dieser beiden an sich begrü-

ßenswert. Die andererseits schon in früheren Akkreditierungsverfahren an der Fakultät un-

ter Transparenzgesichtspunkten kritisch bewertete Praxis einer weitgehend den Lehrenden 

selbst obliegenden Durchführung der Evaluation und Auswertung der Ergebnisse hat die 

Fakultät inzwischen offenkundig dahingehend modifiziert, dass der Studiendekan stichpro-

benartig neben den Auswertungen auch die studentischen Originalbewertungen einfor-

dert. Wenn die Fakultät demnach den nur halböffentlichen Wirkungskreis der LV-Evalua-

tion beibehalten will (Studiendekan, Lehrende, Studierende), kann dies eine auch aus Gut-

achtersicht erfolgversprechende Strategie sein, um dennoch eine insgesamt gleichmäßige 

Wirksamkeit der Evaluation im Rahmen der Studiengangsentwicklung zu gewährleisten. 

Von der laut Selbstbericht bestehenden Möglichkeit, die relevanten Auskünfte über die 

Lehrveranstaltungen auch auf der Grundlage von selbstkonstruierten Fragebögen zu erfas-

sen, wird dabei aber offenkundig wenig Gebrauch gemacht. Die in der Regel zum Einsatz 

kommenden Standardfragebögen wiederum zielen in einzelnen Fragekomplexen über die 

Lehrveranstaltung hinaus, ohne das in der Formulierung immer deutlich zu kommunizieren. 

So wäre es an sich sehr sinnvoll, einen streng modulbezogenen Fragebogen ggf. zusätzlich 

zu entwickeln. Insoweit wirkt die Vermischung von LV- und modulbezogenen Fragen im 

vorliegenden Fragebogen inkonsistent, missverständlich und die Ergebnisse potentiell ver-

fälschend. Beispielsweise wird unter 2.2 nachgefragt, inwieweit „Ziele, Inhalte, Prüfung, Li-

teraturangaben, Leistungspunkte (LP) des Moduls“ bekannt sind (ohne dann bezeichnen-

derweise explizit auch zu erfassen, bis zu welchem Grad die Studierenden individuell die 

Lernerziele des Moduls erreicht haben). Diese Fragestellung reicht in allen mehrteiligen 

Modulen über die einzelne Lehrveranstaltung hinaus. Die Frage 2.3 andererseits lässt den 

konkreten Bezug im Dunkeln („Ich empfinde die gebotene Stoffmenge im Verhältnis zu den 

Leistungspunkten als angemessen.“). Da die Modulbeschreibungen Kreditpunktzuordnun-

gen zu allen Lehrveranstaltungen eines Moduls enthält, könnte sowohl die LV- als auch die 
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Modulebene gemeint sein. Hilfreich wäre es für die Curriculumsentwicklung und interne 

Stimmigkeit der Module in der Tat, präzisere Auskünfte über die Module, deren inhaltliche 

Konsistenz und fachlich-zeitliche Abstimmung zu gewinnen. Darauf machen die Gutachter 

aufmerksam und regen an, in geeigneter Weise vermehrt Aspekte auf der Modulebene in 

die Evaluation der Lehre einzubeziehen. 

Grundsätzlich jedoch können mit den vorgesehenen Qualitätsinstrumenten Aussagen über 

den Studienerfolg und das Erreichen der angestrebten Qualifikationsziele, über die Studier-

barkeit der Studienprogramme, die Mobilität der Studierenden und den Verbleib der Ab-

solventen gewonnen, und folgerichtig Schwächen und Defizite identifiziert und ggf. zielge-

richtet bearbeitet werden. Im Selbstbericht wird an verschiedenen Stellen exemplarisch 

verdeutlicht, wie im Zuge der Qualitätssicherung gewonnene Daten und Informationen 

(aus den Lehrveranstaltungen, Rückmeldungen von Mentoren, Evaluierungen, Umfragen, 

Statistiken und Informationsveranstaltungen mit Studierenden) in den Qualitätskreislauf 

eingespeist und zu Weiterentwicklungen in den Studiengängen genutzt wurden.  

Allerdings enthalten weder der Selbstbericht noch der exemplarische Lehrbericht aussage-

kräftige statistische Daten zum Studienerfolg der bisherigen Studierendenkohorten. Da die 

vorliegenden Studiengänge seit dem WS 2009/10 (Bachelor Elektro- und Informationstech-

nik) durchgeführt werden, gehen die Gutachter davon aus, dass die Fakultät über umfas-

sende statistische Daten verfügt. Sie hätten an dieser Stelle nicht nur die Präsentation der 

wesentlichen, den Studienerfolg und die Studiengangsentwicklung dokumentierenden Da-

ten erwartet, sondern auch Auskünfte darüber, wie diese Daten im Qualitätsentwicklungs-

prozess genutzt werden. Die Gutachter bitten die Verantwortlichen daher, kohortenbezo-

gene statistische Daten über Studienanfänger und -abbrecher sowie die durchschnittliche 

Studiendauer für die abgelaufene Akkreditierungsperiode im Stellungnahmeverfahren vor-

zulegen und zu beschreiben, wie diese üblicherweise für die Studiengangsentwicklung ge-

nutzt werden. 

In diesem Zusammenhang sollten insbesondere die begonnenen Absolventenbefragungen, 

als eine zunehmend wichtige Informationsquelle über die Arbeitsmarktrelevanz der erwor-

benen fachlichen und überfachlichen Qualifikationen, verstetigt werden. 

Davon abgesehen unterstützen die Gutachter grundsätzlich die beschriebenen qualitätsbe-

zogenen Aktivitäten und Planungen der Hochschule.  

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.9: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen an die Qualitätssicherung der vorliegenden 

Studiengänge als noch nicht ausreichend erfüllt. 
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Studierendenstatistik 

Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass eine systematische Nutzung kohortenbezogener 

statistischer Daten bisher nicht erfolge und der Fokus der Qualitätssicherung stattdessen 

bislang auf einer umfassenden fachlichen und überfachlichen Betreuung und Beratung der 

Studierenden liege. Die Gutachtergruppe begrüßt grundsätzlich die zu diesem Zweck etab-

lierten Instrumente, wie beispielsweise die verbindliche Verknüpfung des über ECTS-Soll-

zahlen definierten Studienfortschritts mit einer Fachstudienberatung.  

Die vorgelegten kohortenbezogenen statistischen Daten zeigen allerdings – von der be-

achtlichen Ausnahme des Masters Technisches Innovations- und Produktmanagement ab-

gesehen – bemerkenswert hohe Studienabbrecherzahlen, vor allem in den Bachelorpro-

grammen, von 50% und mehr sowie – den Master Electrical Engineering eingeschlossen – 

auffällig viele Abschlüsse mit zwei oder mehr Semestern oberhalb der Regelstudienzeit. 

Schon die aus den Daten schnell ersichtliche Tatsache, dass die hohen Abbrecherzahlen 

keineswegs auf die beiden ersten Semester konzentriert sind, sondern sich studiengangs-

unabhängig über die ersten vier Semester erstrecken, wirft Fragen auf, die für eine noch 

sorgfältigere Erhebung, Analyse und Bewertung relevanter statistischer Daten sprechen. 

Die Resultate wiederum könnten dann für eine Verbesserung der genannten Studiener-

folgs-Kennwerte genutzt werden. Die Gutachter sind daher der Ansicht, dass eine systema-

tische Auswertung und Nutzung der (kohortenbezogenen) Studierendenstatistik für die 

Qualitätsentwicklung der Studiengänge unabdingbar sind (s. unten, Abschnitt F, A 1.). Dies 

gilt ganz unabhängig von dem gleichfalls aus den vorliegenden Daten abzuleitenden Be-

fund, dass alle Studiengänge offenkundig in Regelstudienzeit studierbar sind. 

Modulevaluation 

Darüber hinaus bestätigen die Gutachter aus den oben näher dargelegten Gründen ihre 

grundsätzliche Empfehlung, verstärkt Aspekte auf der Modulebene (gegenüber der Lehr-

veranstaltungsebene) in die Lehrevaluation einzubeziehen (s. unten, Abschnitt F, E 3.). 

Kriterium 2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Evidenzen:  

 Informationen zu den dualen Studiengangsvarianten im jeweiligen Modulhand-

buch, Anhang C des Selbstberichts 

 Relevante Informationen für das duale Studium finden sich auf der Webseite der 

Hochschule Kempten unter: https://www.hs-kempten.de/studium/dual-studie-

ren/faq-fragen-und-antworten.html (Zugriff: 10.03.2019) 

https://www.hs-kempten.de/studium/dual-studieren/faq-fragen-und-antworten.html
https://www.hs-kempten.de/studium/dual-studieren/faq-fragen-und-antworten.html
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 Informationen des Vereins Hochschule Bayer e.V. zu den bayernweiten dualen Stu-

dienangeboten der Fachhochschulen: https://www.hochschule-dual.de/unterneh-

men/duales-bachelorstudium/index.html (für die Bachelorprogramme) bzw. 

https://www.hochschule-dual.de/unternehmen/duales-masterstudium/in-

dex.html (für das Masterprogramm Technisches Innovations- und Projektmanage-

ment) (Zugriff: 10.03.2019) 

 Alle relevanten Musterverträge finden sich übersichtlich zusammengestellt unter: 

https://www.hs-kempten.de/studium/dual-studieren/vertraege.html?L=0 (Zugriff: 

10.03.2019) 

 Ablaufplan eines dualen Bachelorstudiums nach dem SmvP-Modell, abrufbar unter 

https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Bachelor_SmvP.jpg 

(Zugriff: 10.03.2019) 

 Ablaufplan eines dualen Bachelorstudiums nach dem Verbund-Modell, abrufbar un-

ter https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Bachelor_Ver-

bund.jpg (Zugriff: 10.03.2019) 

 Ablaufplan eines dualen Masterstudiums nach dem SmvP-Modul (Vollzeit), abruf-

bar unter: https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Mas-

ter_Vollzeit.jpg (Zugriff: 10.03.2019) 

 Ablaufplan eines dualen Masterstudiums nach dem SmvP-Modul (Teilzeit), abrufbar 

unter: https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Master_Teil-

zeit.jpg (Zugriff: 10.03.2019) 

 Studien- und Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Electrical Engineering (für 

Teilzeitvariante), Anhang D des Selbsberichts 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die Gutachter sehen, dass die dualen Studienmodelle „Verbundstudium“ sowie „Studium 

mit vertiefter Praxis“ im Rahmen der bayerischen Fachhochschulinitiative „hochschule 

dual“ angeboten werden. Die in dieser Initiative zusammengeschlossenen Hochschulen ha-

ben für die von ihnen angebotenen dualen Studienmodelle Qualitätsstandards sowohl für 

die kooperierenden Unternehmen wie für die Hochschulen selbst definiert. Darunter be-

sonders hervorzuheben sind,  

 dass in beiden Modellen das Ausbildungsverhältnis zwischen Studierendem und Un-

ternehmen vertraglich geregelt sein und der Kooperation zwischen Hochschule und 

Unternehmen eine Vereinbarung zugrunde liegen muss; 

https://www.hochschule-dual.de/unternehmen/duales-bachelorstudium/index.html
https://www.hochschule-dual.de/unternehmen/duales-bachelorstudium/index.html
https://www.hochschule-dual.de/unternehmen/duales-masterstudium/index.html
https://www.hochschule-dual.de/unternehmen/duales-masterstudium/index.html
https://www.hs-kempten.de/studium/dual-studieren/vertraege.html?L=0
https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Bachelor_SmvP.jpg
https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Bachelor_Verbund.jpg
https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Bachelor_Verbund.jpg
https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Master_Vollzeit.jpg
https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Master_Vollzeit.jpg
https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Master_Teilzeit.jpg
https://www.hochschule-dual.de/cms/upload/bilder/170109_Master_Teilzeit.jpg
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 dass die Praxisphasen zwischen Hochschule und Ausbildungsunternehmen abge-

stimmt sein müssen; 

 dass den Studierenden ein hochschulischer Betreuer zur Seite steht (im konkreten 

Falle ein „Beauftragter für das duale Studium“ aus dem Kreis der Professoren), der 

über den Ausbildungs-/Praxisplan der kooperierenden Unternehmen informiert ist 

sowie betriebliche Mentoren, welche die Studierenden während der Praxisphasen 

fachlich betreuen, mit den hochschulischen Betreuern in regelmäßigem Kontakt 

stehen und mit den maßgeblichen Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung 

vertraut sind; 

 dass Hochschule und Unternehmen darauf hinwirken sollen, die Praxistätigkeit im 

Unternehmen – in der Verbundstudienvariante nach dem Abschluss der beruflichen 

Ausbildung – hochwertig und auf die spätere Ingenieurstätigkeit auszugestalten. 

Das Fachhochschulkonsortium „hochschule dual“ sowie die Hochschule Kempten stellen 

alle erforderlichen Informationen, Musterverträge, kooperierenden Ausbildungsunterneh-

men sowie Kontaktdaten und Ansprechpartner in übersichtlich gestalteten Webseiten zur 

Verfügung. Die Studienverläufe werden graphisch plausibel vorgestellt; sie zeigen die in das 

„Verbundstudium“ integrierte berufliche Ausbildung bzw. die in das „Studium mit vertief-

ter Praxis“ integrierten Praxisphasen. Das Verbundstudienmodell für die Bachelorstudien-

gänge erstreckt sich auf einen Gesamtumfang von 4,5 Jahren, während die Regelstudien-

zeit von 3,5 Jahren bzw. sieben Semestern bei dem praxisintegrierenden Modell unverän-

dert bleibt. Nach Auskunft der dualen Studierenden werden die dualen Studienangebote 

insgesamt als fordernd aber klar studierbar eingestuft; zudem sehen sich die Studierenden 

über die Anforderungen des dualen Studiums gut informiert.  

Neben den Bachelorstudiengängen, die zusätzlich in beiden dualen Studienmodellen ange-

boten werden, wird auch der Masterstudiengang Technisches Innovations- und Produkt-

management in der Variante mit vertiefter Praxis angeboten. Wie in den Bachelorstudien-

gängen ist auch hier die duale Variante nicht eigens durch die Studien- und Prüfungsord-

nung des regulären Studiengangs oder eine separate Studien- und Prüfungsordnung gere-

gelt. Da die Hochschule alle notwendigen Informationen, Zugangsvoraussetzungen und 

Musterverträge auf einer eigenen Webseite für das duale Studium übersichtlich zusam-

mengefasst hat und alle studien- bzw. prüfungsrelevanten Bestimmungen für das duale 

Studium denen des regulären Vollzeitstudiums entsprechen, halten die Gutachter den Ver-

zicht auf eigenständige Ordnungen oder Regelungen innerhalb der vorhandenen Ordnun-

gen für akzeptabel. Im Falle der Bachelorstudiengänge wird über die dualen Varianten zu-

mindest im jeweiligen Modulhandbuch informiert; überdies findet sich auf der jeweiligen 

Webseite der Link auf die hochschuleigene Webseite zum dualen Studium. Dagegen sind 
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die Informationen zum dualen Studium mit vertiefter Praxis im Masterstudiengang Techni-

sches Innovations- und Produktmanagement nur spärlich und es fehlt insoweit insbeson-

dere der Verweis auf weiterführenden Hinweise auf den hochschuleigenen Internetseiten 

zum dualen Studium. Die Gutachter regen an, diesen Weblink auf der Internetseite des 

Studiengangs zu ergänzen. 

Im Gespräch mit den Industriepartnern im Rahmen des dualen Studiums zeigt sich, inwie-

fern diese bei der Auswahl der dual Studierenden wesentlich an der Qualitätssicherung der 

dualen Studiengangsmodelle mitwirken. Auf die fachliche und persönliche Eignung der Be-

werber wird nach dem Eindruck der Gutachter großer Wert gelegt, was sich nicht zuletzt in 

dem in der Regel sehr guten Studienerfolg dieser Studierenden zeigt. Die fachlich-inhaltli-

che Abstimmung zwischen curricularen Inhalten und Praxisaufgaben während der Praxis-

phasen wird speziell im Studienmodell mit vertiefter Praxis nach Möglichkeit realisiert, 

ohne das dem prinzipiell eine systematische Abstimmung zwischen Hochschule und Betrieb 

zugrunde läge. Diese könnte nach Auffassung der Industriepartner sowohl im Hinblick auf 

die inhaltliche Studiengangsentwicklung wie mit Blick auf das ebenso vorkommende In-

dustriesponsoring („Hörsaalsponsoring“, s. oben Kap. 2.7) bei der Modernisierung der La-

borausstattung in der Zukunft noch intensiviert werden. Die Gutachter teilen diese Ein-

schätzung und raten dazu, den Austausch mit den Industriepartnern stärker zu formalisie-

ren (z. B. regelmäßige Treffen oder Einrichtung eines Beirates). 

Die Teilzeitvariante des Masterstudiengangs Electrical Engineering ist in der Studien- und 

Prüfungsordnung geregelt (§ 3 Abs. 2). Da die obligatorische Verlängerung auf sechs Se-

mester nur den verbindlichen äußersten Rahmen absteckt, das Teilzeitmodell aber prinzi-

piell möglichst flexibel gehandhabt und auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden 

ausgerichtet werden soll, haben die Verantwortlichen darauf verzichtet, einen verbindli-

chen Ablaufplan für diese Studienvariante zu verankern. Stattdessen weisen sie auf ein um-

fassendes Beratungsangebot für die individuelle Studienplanung im Teilzeitstudium hin. 

Dieses müsste aus Sicht der Gutachter allerdings auch entsprechend deutlich kommuniziert 

und den Studierenden transparent gemacht werden, was den Verantwortlichen ausdrück-

lich nahelegt wird. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.10: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des vorstehenden Kriteriums als erfüllt. 
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Abstimmung mit Industriepartnern / duale Varianten 

Verbesserungspotential besteht, wie wiederholt ausgeführt, im Hinblick auf den Austausch 

mit den Industriepartnern für die dualen Studiengangsvarianten (s. unten, Abschnitt F, 

E 4.). 

Beratungsangebot Studienplanung / Master Electrical Engineering 

Die Gutachter begrüßen die vorgeschlagene umfassendere Beschreibung der Teilzeitvari-

ante des Masters Electrical Engineering und der dazu angebotenen individuellen Studien-

beratung im Modulhandbuch. Die Umsetzung sollte im Rahmen der Reakkreditierung über-

prüft werden (s. unten, Abschnitt F, E 8.). 

Bewerbung duales Studienmodell / Master Technisches Innovations- und Produktmanage-

ment 

Die Gutachter nehmen die von den Verantwortlichen genannten Gründe zum Verzicht auf 

eine intensivere Bewerbung des dualen Studienmodells des Masters TIP zur Kenntnis. Der 

Sinn eines Studienmodells, das nur in Ausnahmefällen zur Verfügung stehen und auch des-

halb nicht offensiv beworben werden soll, erschließt sich ihnen allerdings nicht gänzlich. 

Doch liegt die Entscheidung darüber im Ermessen der Hochschule. 

Kriterium 2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

Evidenzen:  

 Abschnitt „Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit“ des Selbstberichts 

 Internet-Portal „Gleichstellung und Familie“ der Hochschule (vorhandene Konzepte 

und Maßnahmen zur den Themenschwerpunkten Gleichstellung, Gender und Fami-

lie), Informationen verfügbar unter: http://www.hochschule-kempten.de/ser-

vices/gleichstellung-und-familie.html (Zugriff 10.03.2019) 

 Gleichstellungskonzept 2017 bzw. 2012 für die unterschiedlichen Mitgliedergrup-

pen der Hochschule (Konzepte, Analysen und Ziele zum Themenbereich Gleichstel-

lung) sind verfügbar unter: https://www.hs-kempten.de/services/gleichstellung-

und-familie/veranstaltungen-und-programme-der-gleichstellung.html (Zugriff 

10.03.2019) 

 5. Kapitel, § 22 Grundordnung der Hochschule Kempten (Aufgabenbereich der Frau-

enbeauftragten), s. Anhang D des Selbstberichts 

 Auditgespräche 

http://www.hochschule-kempten.de/services/gleichstellung-und-familie.html
http://www.hochschule-kempten.de/services/gleichstellung-und-familie.html
https://www.hs-kempten.de/services/gleichstellung-und-familie/veranstaltungen-und-programme-der-gleichstellung.html
https://www.hs-kempten.de/services/gleichstellung-und-familie/veranstaltungen-und-programme-der-gleichstellung.html


C Bericht der Gutachter 

44 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die Hochschule verfügt über eine umfassende Gleichstellungs- und Familienförderungs-

strategie. Insbesondere im Bereich der Frauen- und Familienförderung bietet sie ein um-

fangreiches Beratungs- und Betreuungsangebot und hat hier mit dem „Büro für Gleichstel-

lung und Familie“ als Knotenpunkt eine überzeugende institutionelle Infrastruktur geschaf-

fen. Ziele sind dabei nach den Gleichstellungskonzepten u. a.: 

 mittelfristig einen Frauenanteil von mindestens 20 % bei den Neuberufungen der 

Professorinnen erreichen, 

 eine kontinuierliche Steigerung des Frauenanteils in den Gremien der Hochschule, 

 Weiterführung und Ausbau der Aktivitäten zur Steigerung des Anteils von Studen-

tinnen in den technischen Studiengängen sowie 

 eine Erhöhung des Anteils der Männer in den bisher von Frauen dominierten nicht-

technischen Studiengängen (insbesondere Tourismus-Management und Sozialwirt-

schaft). 

Gleichzeitig gibt es ein gesondertes Betreuungs- und Beratungsangebot für Studierende 

und Studienbewerber mit Behinderung (s. oben die Ausführungen unter Krit. 2.4). 

Zur Berücksichtigung der Belange der Studierenden sind die betreffenden Ausführungen zu 

Kriterium 2.4 zu vergleichen. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rium 2.11: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des vorgenannten Kriteriums als vollständig 

erfüllt. 
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D Nachlieferungen 

Um im weiteren Verlauf des Verfahrens eine abschließende Bewertung vornehmen zu kön-

nen, bitten die Gutachter um die Ergänzung bislang fehlender oder unklarer Informationen 

im Rahmen von Nachlieferungen gemeinsam mit der Stellungnahme der Hochschule zu den 

vorangehenden Abschnitten des Akkreditierungsberichtes: 

1. Kohortenbezogene Zahlen über Studienanfänger und -abbrecher sowie die durch-

schnittliche Studiendauer für die abgelaufene Akkreditierungsperiode 
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E Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule 
(25.04.2019) 

Die Hochschule legt eine ausführliche Stellungnahme sowie folgende Dokumente vor:  

 Übersicht Kohorten statistische Daten 

 Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik 

i.d.F. vom 14.09.2018 (in Kraft gesetzt) 
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F Zusammenfassung: Empfehlung der Gutachter 
(07.06.2019) 

Die Gutachter geben folgende Beschlussempfehlung zur Vergabe des beantragten Siegels: 

Studiengang Siegel Akkreditierungsrat 
(AR) 

Akkreditierung bis max. 

Ba Elektro- und Informations-
technik 

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ba Mechatronik Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ba Wirtschaftsingenieurwe-
sen Elektrotechnik/Mechat-
ronik  

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ma Electrical Engineering Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ma Technisches Innovations- 
und Produktmanagement 

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2024 

Auflagen 

Für alle Studiengänge 

A 1. (AR 2.9) Es ist festzulegen und zu dokumentieren, wie Studienanfänger-, Studieren-

den-, Studienabbrecher- und Absolventenzahlen kohortenbezogen und kontinuier-

lich ausgewertet und für die Qualitätsverbesserung genutzt werden. 

Für den Masterstudiengang Technisches Innovations- und Produktmanagement 

A 2. Es ist sicherzustellen, dass bei Gruppenarbeiten – entsprechend der relevanten Stu-

dien- und Prüfungsordnungen – neben der gemeinschaftlichen auch eine Bewertung 

der individuellen Leistung der einzelnen Studierenden stattfindet. 

Empfehlungen 

Für alle Studiengänge 

E 1. (AR 2.1) Es wird empfohlen, die programmspezifischen Qualifikationsziele an den ver-

schiedenen Orten (SPO, Modulhandbuch, Diploma Supplement, Webseite) einheitli-

cher zu kommunizieren. 
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E 2. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Modulbeschreibungen im Hinblick auf die Darstellung 

der Lernziele, speziell im überfachlichen Bereich, sowie die Kreditpunkt- und Work-

load-Angaben weiterzuentwickeln. 

E 3. (AR 2.9) Es wird empfohlen, verstärkt Aspekte auf der Modulebene (gegenüber der 

Lehrveranstaltungsebene) in die Evaluation der Lehre einzubeziehen. 

Für die dualen Studiengangsvarianten 

E 4. (AR 2.6, 2.10) Es wird empfohlen, den Austausch mit den Industriepartnern stärker 

zu formalisieren (z. B. regelmäßige Treffen oder Einrichtung eines Beirates). 

Für die Bachelorstudiengänge 

E 5. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Kompetenz der Studierenden zum wissenschaftlichen 

Arbeiten und Dokumentieren frühzeitig im Studium zu stärken (ggf. durch modulin-

tegrierte Maßnahmen). 

Für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik 

E 6. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Kompetenz der Studierenden zur Anwendung von 

Methoden sozialwissenschaftlicher Forschung zu erweitern. 

Für den Masterstudiengang Electrical Engineering 

E 7. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Abstimmung zwischen den (Pflicht)Modulen Tele-

communication Systems und Digital Signal Processing zu verbessern. 

E 8. (AR 2.10) Es wird empfohlen, das Beratungsangebot zur individuellen Studienplanung 

in der Teilzeitvariante besser zu kommunizieren. 
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G Stellungnahme der Fachausschüsse 

Fachausschuss 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik 
(17.06.2019) 

Analyse und Bewertung 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und macht Vorschläge für Veränderungen. Er 

spricht sich für eine Heraufstufung der bisherigen Empfehlung E 2 zu einer Auflage aus, 

sofern die Gutachter tatsächlich festgestellt haben, dass die Angaben zu Kreditpunkten und 

Workloads in den Modulbeschreibungen nicht durchgehend korrekt und präzis sind. Die 

bisherige Auflage A 1 erscheint den Fachausschuss-Mitgliedern demgegenüber – auch vor 

dem Hintergrund einer offenbar erfolgten Nachlieferung der Hochschule – überzogen, so 

dass sie die Umwandlung in eine Empfehlung vornehmen. Die Zielrichtung der Empfehlung 

E 3 ist ihnen unklar. Sollte darin implizit Kritik an einer zu großen inneren Heterogenität der 

Module zum Ausdruck kommen, halten sie die Lehrevaluation nicht für den richtigen Hebel 

zur Behebung dieses Zustands und plädieren daher für eine Streichung der Empfehlung. 

Schließlich erscheint ihnen die Empfehlung E 6 ein unangemessen starker Eingriff in die 

fachliche Gestaltung des Studiengangs zu sein, wobei sie sich fragen, warum die Studieren-

den eines Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik 

gerade diese fachliche Kompetenz zusätzlich benötigen sollten. Auch in diesem Fall spre-

chen sie sich für eine Streichung aus. 

Der Fachausschuss empfiehlt die Siegelvergabe für die Studiengänge wie folgt: 

Studiengang Siegel Akkreditierungsrat 
(AR) 

Akkreditierung bis max. 

Ba Mechatronik Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ba Wirtschaftsingenieurwe-
sen Elektrotechnik/Mechat-
ronik  

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ma Technisches Innovations- 
und Produktmanagement 

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2024 
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Vom FA vorgeschlagene Änderungen: 

Auflagen  

Für alle Studiengänge 

A 1. (AR 2.3) Die Modulbeschreibungen sind im Hinblick auf die Darstellung der Lernziele, 

speziell im überfachlichen Bereich, sowie die Kreditpunkt- und Workload-Angaben 

weiterzuentwickeln. 

A 2. (AR 2.9) Es ist festzulegen und zu dokumentieren, wie Studienanfänger-, Studieren-

den-, Studienabbrecher- und Absolventenzahlen kohortenbezogen und kontinuier-

lich ausgewertet und für die Qualitätsverbesserung genutzt werden. 

Empfehlungen 

Für alle Studiengänge 

E 2. (AR 2.9) Es wird empfohlen, besser zu dokumentieren, wie Studienanfänger-, Studie-

renden-, Studienabbrecher- und Absolventenzahlen kohortenbezogen und kontinu-

ierlich ausgewertet und für die Qualitätsverbesserung genutzt werden. 

E 3. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Modulbeschreibungen im Hinblick auf die Darstellung 

der Lernziele, speziell im überfachlichen Bereich, sowie die Kreditpunkt- und Work-

load-Angaben weiterzuentwickeln. 

E 4. (AR 2.9) Es wird empfohlen, verstärkt Aspekte auf der Modulebene (gegenüber der 

Lehrveranstaltungsebene) in die Evaluation der Lehre einzubeziehen. 

Für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik 

E 5. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Kompetenz der Studierenden zur Anwendung von 

Methoden sozialwissenschaftlicher Forschung zu erweitern. 

Fachausschuss 02 – Elektro-/Informationstechnik 
(17.06.2019) 

Bewertung  

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und folgt den Bewertungen und der Beschlus-

sempfehlung der Gutachter. 
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Der Fachausschuss 02 – Elektro-/Informationstechnik gibt folgende Beschlussempfehlung 

zur Vergabe der beantragten Siegel: 

Studiengang Siegel Akkreditierungsrat 
(AR) 

Akkreditierung bis max. 

Ba Elektro- und Informations-
technik 

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ba Mechatronik Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ba Wirtschaftsingenieurwe-
sen Elektrotechnik/Mechat-
ronik  

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ma Electrical Engineering Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ma Technisches Innovations- 
und Produktmanagement 

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2024 

Fachausschuss 06 – Wirtschaftsingenieurwesen (Umlauf-
verfahren Juni 2019) 

Bewertung  

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und folgt den Bewertungen und der Beschlus-

sempfehlung der Gutachter. 

Der Fachausschuss 06 – Wirtschaftsingenieurwesen gibt folgende Beschlussempfehlung 

zur Vergabe der beantragten Siegel: 

Studiengang Siegel Akkreditierungsrat 
(AR) 

Akkreditierung bis max. 

Ba Elektro- und Informations-
technik 

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ba Mechatronik Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ba Wirtschaftsingenieurwe-
sen Elektrotechnik/Mechat-
ronik  

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ma Electrical Engineering Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ma Technisches Innovations- 
und Produktmanagement 

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2024 
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H Beschluss der Akkreditierungskommission 
(28.06.2019) 

Analyse und Bewertung: 

Die Akkreditierungskommission diskutiert das Verfahren. Sie nimmt zur Verdeutlichung des 

gemeinten Sachverhalts eine redaktionelle Änderung in der Empfehlung 3 vor (Moduleva-

luation). Im Übrigen folgt sie den Bewertungen und der Beschlussempfehlung der Gutach-

ter und der Fachausschüsse 02 sowie 06 ohne Änderungen. Die Änderungsempfehlungen 

des Fachausschusses 01 bewertet sie demgegenüber als nicht angemessen.  

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge empfiehlt folgende Siegelvergaben: 

Studiengang Siegel Akkreditierungsrat 
(AR) 

Akkreditierung bis max. 

Ba Elektro- und Informations-
technik 

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ba Mechatronik Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ba Wirtschaftsingenieurwe-
sen Elektrotechnik/Mechat-
ronik  

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ma Electrical Engineering Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2026 

Ma Technisches Innovations- 
und Produktmanagement 

Mit Auflagen für ein Jahr 30.09.2024 

Auflagen 
Für alle Studiengänge 

A 1. (AR 2.9) Es ist festzulegen und zu dokumentieren, wie Studienanfänger-, Studieren-

den-, Studienabbrecher- und Absolventenzahlen kohortenbezogen und kontinuier-

lich ausgewertet und für die Qualitätsverbesserung genutzt werden. 

Für den Masterstudiengang Technisches Innovations- und Produktmanagement 

A 2. Es ist sicherzustellen, dass bei Gruppenarbeiten – entsprechend der relevanten Stu-

dien- und Prüfungsordnungen – neben der gemeinschaftlichen auch eine Bewertung 

der individuellen Leistung der einzelnen Studierenden stattfindet. 
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Empfehlungen 
Für alle Studiengänge 

E 1. (AR 2.1) Es wird empfohlen, die programmspezifischen Qualifikationsziele an den ver-

schiedenen Orten (SPO, Modulhandbuch, Diploma Supplement, Webseite) einheitli-

cher zu kommunizieren. 

E 2. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Modulbeschreibungen im Hinblick auf die Darstellung 

der Lernziele, speziell im überfachlichen Bereich, sowie die Kreditpunkt- und Work-

load-Angaben weiterzuentwickeln. 

E 3. (AR 2.9) Es wird empfohlen, zusätzlich zu den einzelnen Lehrveranstaltungen auch 

die Module zu evaluieren. 

Für die dualen Studiengangsvarianten 

E 4. (AR 2.6, 2.10) Es wird empfohlen, den Austausch mit den Industriepartnern stärker 

zu formalisieren (z. B. regelmäßige Treffen oder Einrichtung eines Beirates). 

Für die Bachelorstudiengänge 

E 5. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Kompetenz der Studierenden zum wissenschaftlichen 

Arbeiten und Dokumentieren frühzeitig im Studium zu stärken. 

Für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik/Mechatronik 

E 6. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Kompetenz der Studierenden zur Anwendung von 

Methoden sozialwissenschaftlicher Forschung zu erweitern. 

Für den Masterstudiengang Electrical Engineering 

E 7. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Abstimmung zwischen den (Pflicht)Modulen Tele-

communication Systems und Digital Signal Processing zu verbessern. 

E 8. (AR 2.10) Es wird empfohlen, das Beratungsangebot zur individuellen Studienplanung 

in der Teilzeitvariante besser zu kommunizieren. 
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I Erfüllung der Auflagen (20.03.2020) 

Bewertung der Gutachter und der Fachausschüsse 

(März 2020) 

Auflagen  

Für alle Studiengänge 

A 1. (AR 2.9) Es ist festzulegen und zu dokumentieren, wie Studienanfänger-, Studieren-

den-, Studienabbrecher- und Absolventenzahlen kohortenbezogen und kontinuier-

lich ausgewertet und für die Qualitätsverbesserung genutzt werden. 

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt 
Begründung: Die HAW Kempten hat ein Konzept vorgelegt, wie 
kohortenbezogene Kennzahlen in Zukunft noch stärker zur Quali-
tätsverbesserung genutzt werden. Die Zahlen werden fortan jähr-
lich im Fakultätsrat besprochen und die Ergebnisse im jährlichen 
Lehrbericht dokumentiert.   

FA 01 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt der Einschätzung der Gut-
achter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt der Einschätzung der Gut-
achter. 

FA 06 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt der Einschätzung der Gut-
achter. 

 

A 2. (AR 2.9) Es ist festzulegen und zu dokumentieren, wie Studienanfänger-, Studieren-

den-, Studienabbrecher- und Absolventenzahlen kohortenbezogen und kontinuier-

lich ausgewertet und für die Qualitätsverbesserung genutzt werden. 

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt 
Begründung: Die individuelle Leistung der Studierenden wird nun 
bewertet. Die Kriterien wurden in das Modulhandbuch aufge-
nommen und den Studierenden werden die Kriterien auch online 
im Moodle-Kursraum zur Verfügung gestellt. 

FA 01 erfüllt 
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Begründung: Der Fachausschuss folgt der Einschätzung der Gut-
achter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt der Einschätzung der Gut-
achter. 

FA 06 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt der Einschätzung der Gut-
achter. 

 

Beschluss der Akkreditierungskommission 

(20.03.2020) 

Die Akkreditierungskommission schließt sich der Bewertung der Gutachter und Fachaus-

schüsse vollumfänglich an. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt, die Siegelvergabe wie folgt zu 

verlängern: 

Studiengang Siegel Akkreditierungsrat 
(AR) 

Akkreditierung bis  

Ba Elektro- und Informations-
technik 

Alle Auflagen erfüllt 30.09.2026 

Ba Mechatronik Alle Auflagen erfüllt 30.09.2026 

Ba Wirtschaftsingenieurwe-
sen Elektrotechnik/Mechat-
ronik  

Alle Auflagen erfüllt 30.09.2026 

Ma Electrical Engineering Alle Auflagen erfüllt 30.09.2026 

Ma Technisches Innovations- 
und Produktmanagement 

Alle Auflagen erfüllt 30.09.2024 
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J Anhang: Lernziele und Curricula 

Gem. Selbstbericht sollen mit dem Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informations-

technik folgende Lernergebnisse erreicht werden:  

 

Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor:  
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Gem. Selbstbericht sollen mit dem Bachelorstudiengang Mechatronik folgende Lernergeb-

nisse erreicht werden:  

 

Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor: 
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Gem. Selbstbericht sollen mit dem Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elekt-

rotechnik/Mechatronik folgende Lernergebnisse erreicht werden:  
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Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor: 

 

 

Gem. Selbstbericht sollen mit dem Masterstudiengang Electrical Engineering folgende 

Lernergebnisse erreicht werden:  

Das Qualifikationsprofil des Masterstudiengangs Electrical Engineering liegt insbesondere 

in den nachfolgenden Bereichen:  

1. Fachkompetenz:  

Durch das vermittelte Spektrum des Fachwissens auf verschiedenen Gebieten und auf ho-

hem Niveau, wird der Absolvent in die Lage versetzt, vernetzt zu denken und Lösungen für 

Problemstellungen zu erarbeiten, die aufgrund ihrer hohen Komplexität und interdiszipli-

nären Natur von einem Bachelorabsolventen nicht erbracht werden können. Durch die um-

fangreiche Master Thesis weist der Studierende die Fähigkeit nach, tief in eine komplexe 

Problemstellung mit systemtechnischem Charakter eindringen zu können und diese zu ei-

ner Lösung zu führen. Allen Studierenden werden deshalb vertiefte Kenntnisse in den nach-

folgenden Pflichtfächern vermittelt:  

• Advanced Control Systems  

• Electrical Drive Systems  

• Power Electronics  
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• Microelectronics  

• Telecommunication Systems  

• Digital Signal Processing  

 

2. Fachübergreifende und soziale Kompetenz:  

Nachdem das Studium vollständig in englischer Sprache absolviert wird - das betrifft auch 

die Praktika und Gespräche mit den Professoren - weist die Absolventin, der Absolvent 

nach, dass er sich in englischer Sprache gut verständigen kann, alle Fachtermini beherrscht 

und präzise kommunizieren kann. Diese Fähigkeit wird von der Industrie ganz besonders 

geschätzt, da diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das internationale Geschäft ein-

gesetzt werden können, das im Rahmen der Globalisierung eine immer wichtigere Rolle – 

auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen – einnimmt.  

3. Interkulturelle Kompetenz:  

Nachdem der Anteil der ausländischen Studierenden im Masterstudiengang Electrical En-

gineering bei ca. 50% liegt, werden auch in nicht zu unterschätzendem Ausmaß interkultu-

relle Kompetenzen vermittelt. Durch die Studiengangleitung wird koordiniert, dass zum 

Beispiel bei Praktika immer gemischte Gruppen aus deutschen und internationalen Studie-

renden gebildet werden, die somit zur Kooperation gezwungen sind. Die bisherigen Erfah-

rungen diesbezüglich sind außerordentlich gut und werden sowohl von den Studierenden 

als auch von den Unternehmen begrüßt.  

Der Erfolg des Masterstudienganges Electrical Engineering zeigt sich auch daran, dass über 

80% der ausländischen Studierenden unmittelbar nach Beendigung ihres Studiums eine An-

stellung in deutschen Unternehmen erhalten. Verantwortliche der regionalen Industrie be-

stätigen in regelmäßigen Aussprachen, dass das Konzept des Masterstudienganges richtig 

gewählt wurde. 

Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor: 
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Gem. Selbstbericht sollen mit dem Masterstudiengang Technisches Innovations- und Pro-

duktmanagement folgende Lernergebnisse erreicht werden:  

 

Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor: 
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